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BAUGENEHMIGUNG 4048 Grevenbroich, Lindenstraße 2 — 6

Bauherr
Inge Edinger
4135 Kapellen-Vennikel, Birkenst r. 4

Baugrundstück in
Meerbusch-Lank, Taubenacker 6

Amt - Gemeinde • Stadt 
Meerbusch

Gemarkung Flur Flurstück
15',159

Bauvorhaben

Einfamilienhaus mit Garage und Ölfeuerungsanlag*

I. Aut Antrag wird Ihnen unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beiliegenden 
als zugehörig bezeichneten Bauvorlagan (Baubeschreibung, Zeichnungen und Berechnungen) und nach Maßgabe der nachfolgenden Auflagen, Be­
dingungen, Hinweise und Vorbehalte auszuführen.
Die Bau gebühr für die Prüfung des Bauantrages einschließlich einmaliger Rohbau- und einmaliger Schlußabnahme wird nach der Allgemeinen Ver­
waltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 19.12.1961 In der z.Zt. geltenden Fassung festgesetzt auf

Baugebühren 
DM

Zustimmungsgebühr 
Nr. 12 (2) Geb. Tarif

Kosten
§ 6 AVwGebO

1,6-3
Au slagonerstattu ng 
5 12 AVwGebO

Insgesamt 
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56,6o
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ist durch besonderen Befreiungsbescheid — mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten — Befreiung erteilt.
IV. Allgemeine Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte

Die allgemeinen Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte dieser Baugenehmigung sind auf der Rückseite aufgeführt.
V. Besondere Auflagen und Bedingungen

1. Die In grüner Farbe In die Bauvorlagen eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sowie der Prüfbericht zur statischen Berechnung sind bei der 
Bauausführung zu beachten.

2. Ein Bauleiter ist — nicht — erforderlich und In der beiliegenden Baubeginnsanzeige zu benennen.

3..Weitere Auflagen und Bedingungen siehe Beibla 1" Nr. 4

VI. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die unter Bedingungen bzw. Auflagen erteilte Baugenehmigung und gegen die In den Bauvorlagen In „grün" eingetragenen besonderen Be­
dingungen und Prüfungsbemerkungen ist Innerhalb eines Monats nach Zustellung der Widerspruch zulässig. Das Gleiche gilt auch für die Gebühren­
festsetzung. Der Widerspruch Ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir, Kreisverwaltung Grevenbroich - Untere Bauaufsichtsbehörde - einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zu gerechnet! 
werden.
Durch die Einlegung des Rechtsbehelfs wird die Fälligkeit der Gebühr nicht aufgeschoben (5 80 Abs. 
21.1.1960 - BGBl. I S. 17 -).

Verteiler:
0 Bauherrn
& Stadt-, Amt», eemoindedlrektor In.....

uscr

LJ Untere Wasserbehörde, Im Hause V ———
0 Landesstraßenbauamt, 415 Krefeld, Grenzstr. 140, Postfach 1830
0 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, 405 Mönchengladbach, Vfktoriastr. 83
0 Staatliches Gowerbeaufsichtsamt, 415 Krefeld, Do-Greiff-Str. 195, Postfach 2730
□ .............................................................................................................................................................

Im

der Verwaltungsgerichtsordnung vom

(Wahl) 
tsbaurat



Allgemein* Auflagen, Bedingungen, Hinweile und Vorbehalte

1. Bei der Bauausführung sind zu beachten:

a) die Bauordnung für das Land Nordrhein Westfalen vom 25.6.1962 — BauONW — (GV. NW. S. 3731 und die hierzu ergangenen Durch­
führungsverordnungen in der zur Zeit geltenden Fassung,

b) die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26.6.1962 (BGBl. I. S. 429) in der zur Zeit 
geltenden Fassung,

c) die von der obersten Baubehörde des Landes Nordrhein Westfalen eingeführten technischen Baubestimmungen (insbesondere die Normenvor­
schriften DIN 1045, 1063, 1065, 4106, 4108, 4109),

d) die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung — GarVO —) vom 23.7.1962 (GV. NW. S. 509),
e) die Verordnung über das Lagern wasser gefährdender Flüssigkeiten — VLwF — vom 19.4.1968 (GV. NW. S. 158) mit der dazugehörigen 

Ausführungsanweisung vom 16.12.1968 (MBI. NW. vom 21.1.1969),
f) das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 30.3.1957 (BGBl. I. S. 315),
g) die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter und über die Arbeitsfürsorge auf Bauten, insbesondere auch die Unfallverhütungsvorschriften 

der Bauberufsgenossanschaften,
h) die Verordnung über die Anforderungen, insbesondere technischer Art, an Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer 

Flüssigkeiten zu Lande (Technische Verordnung über brennbare Flüssigkeiten — TVbF —) vom 10.9.1964,
i) das Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9.9.1965 (BGBl. I. S. 1214) In der Fassung vom 24.5.1969 (BGBl. I. S. 503).

j) das Gesetz zum Schutze vor Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen — Immissionsschutzgesetz (ImschG) vom 30.4.1962 
(GV. NW. S. 223) und die hierzu ergangenen Durchführungsverordnungen in der z.Zt geltenden Fassung,

k) die Verordnung über die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zur 
Lande - VbF - vom 18.2.1960

2. Die Baugenehmigung und die Bauvorlagen sind jederzeit auf der Baustelle bereitzuhalten. Den mit der Überwachung beauftragten Personen 
ist jederzeit Zutritt zur Baustelle und Einblick in diese Unterlagen zu gewähren.

3. Dia Baugenehmigung erlischt, wenn Innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Genehmigung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht b(M 
gönnen oder die Bauausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die vorgenannte Frist kann auf schriftlichen Antrag (innerhalb der Geltung^ 

dauer der Baugenehmigung) jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden.

4. Die Baugenehmigung kann unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen oder nachträglich eingeschränkt werden, insbesondere wenn sie 
aufgrund unrichtiger Angaben oder Vorlagen erteilt worden ist.

5. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit, vom genehmigten Bauplan abzuweichen, so ist die beabsichtigte Abweichung sofort 
anzuzeigen und für sie die Baugenehmigung nachzusuchen. Die Änderung darf erst dann vorgenommen werden, wenn hierfür die Genehmigung 

vorliegt.

6. Der Baubeginn ist spätestens eine Woche vorher unter Angabe des Bauleiters und des Fachbauleiters der Bauaufsichtsbehörde unter Verwendung 
des beigefügten Vordrucks schriftlich anzuzeigen; ebenso ist jeder Wechsel dieser Personen und des Bauherrn sofort zu melden.

7. Gemäß § 13 Abs. 3 BauONW hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften 
des Bauherrn, der Entwurfsverfasser, des verantwortlichen Bauleiters und der Bauunternehmer enthalten muß, dauerhaft und von dar öffent­
lichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.

8. Das Lagern und Zuberelten von Baumaterialien sowie die Ablage von Schutt usw. auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nur mit Genehmigung 
der zuständigen Behörde zulässig. _____________________________________________________________ __________

9. Die Roh bau ab nehme ist, soweit im Teil V. dieser Genehmigung nicht ausdrücklich auf die Durchführung dieser Abnahme verzichtet wird, 
schriftlich unter Verwendung des beigefügten Vordrucks zu beantragen, sobald die tragenden Teile, Schornsteine, Brandwände, Treppen und 
und die Dachkonstruktion vollendet ist. Die baulichen Ablagen müssen sicher zugänglich sein, soweit möglich sind die Bauteile, die für die 
Stand- und Feuersicherheit und für den Wärme- und Schallschutz sowie für die Abwasserbeseitigung wesentlich sind, derart offen zu halten, 
daß Maße und Ausführungsart geprüft werden können. Zur Rohbauabnahme ist eine Bescheinigung das Bezirksschornsteinfegermeisters über die 
Tauglichkeit der Schornsteine beizubringen. M
Auf Antrag können gebührenpflichtige Teilabnahmen durchgeführt werden. "

Mit dem Innenausbau und der Putzarbeit darf erst nach der Rohbauabnahme oder nach der Teilabnahme begonnen werden.

10. Bei Stahlbetonarbeiten ist der beabsichtigte Beginn der Betonarbeiten anzuzeigen. Die Anzeige muß mindestens 2 Tage vor dem Betonieren 
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.

11. Die Schlußabnahme ist unter Verwendung des beigefügten Vordrucks schriftlich zu beantragen. Vor Aushändigung des Schlußabnahmescheines 
darf die bauliche Anlage nicht in Benutzung genommen werden.
Zur Schlußabnahme ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine einsch!. Anschlüsse bei­
zubringen.

12. Die Wiederholung fruchtlos verlaufener Abnahmen ist gebührenpflichtig.

13. Verstöße gegen die Bestimmungen der BauONW, gegen die dazu erlassenen Rechtsv er Ordnungen und gegen die Bedingungen und Auflagen dieser 
Baugenehmigung sind Ordnungswidrigkeiten. Gemäß 5 101 der BauONW können Ordnungswidrigkelten mit einer Geldbuße geahndet werden.

I Die Bauaufsichtsbehörde bittet den Bauherrn und alle sonst an der Durchführung des Bauvorhabens Beteiligten, die genannten Vorschriften ■ 
R genauestens zu beachten, um unnötigen Arbeitsaufwand sowohl für den Bauherrn als auch für die Behörde zu vermelden.
S Insbesondere sei darauf aufmerksam gemacht, daß Bauabnahmen nur dann beantragt worden, wenn die Abnahme mängotfroi erfolgen kann, ■ 
I zumal jode erneute Abnahme für den Bauherrn mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die Bouaufsichtsbehörde denkt für Ihr Verständnis. ■



KREIS GREVENBROICH
Der Oberkreisdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

Beiblatt zur Baugenehmigung Az.:M 5o/71 vom 12.5.1971

4. Die beiliegenden Auflagen und Bedingungen für die ölheizungs- (ol2) 
anlage und Öllagerung sind Bestandteil dieses Bauscheines;

sie sind genauestens zu beachten und zu erfüllen.
5. Die Erschließungsanlagen sind bis zur Schlußabnahme gebrauche- (4oo) 

fertig herzustellen (§ 4 Abs. 2 Ziffer 3 BauONW).
6. Die Treppenanlage muß dem § 38 der BauO NW vom 25.6.1962 (38oo)

in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 21 der 
I.DVOzur BauONW entsprechen.

7. Die Decke über dem Heiz-und Öltanklagerraum ist in feuerbe- (46ol) 
.Bändiger Bauweise herzustellen (§ 47 Abs. 1 I.DVO zur BauO NW).

8. <n der Entwässerungsanlage ist ein ausreichender Schutz (56o2 
gegen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation einzubauen.

,9. In den Räumen mit Brausewanne ist ein Badablauf vorzu- (56o3) 
sehen, der zugleich den Fußboden des Raumes entwässert 
( DIN 1986. Blatt 1 Ziffer 4.2.2.) .

Io. Die Garagenzufahrt ist vor Beantragung der Schlußabnahme (64o5) 
auf die Dauer befahrbar herzustellen.



Muster 6 c WFB 1967

Baubeschreibung
Gemeinde: .... ...................................ZA“*

zum Darlehnsantrag vom

......... ..................    Kreis: Grevenbroich

Bauvorhaben-Nejb<Ui luey Wohnhauses mit Garage

Bauherr Betreuer/Beauftragter Entwurfsverfasser Bauleiter

Name: Inge Edinger

Wohnort:
4135 Kapellen- Vennikel Bö^U

Straße: Birkenstrf 4 _ _ _ X_AJ
V ;i. 1 * • — . A

1. Baugelände

1.1 Ob^rachenbeschaffenheit, Nutzung:

^mrtenland

415 KREFELD
Zur gemeinsamen Benutzung -v$rfüqbAry Q3

Fabühusdraße 4 - 
..Waschküche(n)

Wäschetrockenraum(räume), Größe

1.2 Bodenart
(Angaben nach DIN 1054. Abschn. 2.11 bis 2.13)

Sand bis Kies

._...... Abstellraum(räume) für Fahrräder

............Abstellraum(räume) für Kinderwagen 

... .1.....Garage(n) für ...... .2.... PKW.............. .....

Tragfähigkeit des Bodens in 4,—..........  m Tiefe
..7_*................ kg/qcm

1.3 Höchststand des Grundwassers 7 * ".... . ..... m unter

Geländeoberkante

2.3 Zentrale Anlagen
(Blockheizung. Fernheizung, Zentralwaschanlage. Garagen­
anlage):

1.4 Das Baugrundstück liegt an — nicht — ausgebauter
•Straße; ---------------------

de.- Ausbau ist bis zum ..... . ...............................................
vorgesehen.

1.5 Es liegt - nicht - im Bergsenkungsgebiet.

2.4 Bei der Planung sind neben den bauaufsichtlich ein­
geführten Normen die In Nr. 27 (2) WFB 1967 genann­
ten Wohnungsbaunormen berücksichtigt worden.
Begründung, falls diese Normen nicht angewendet 
worden sind:

2. Planung

2.1 Bauweise, Geschoßzahl, Spännerform: ................ . ...........

...1...1/2 gaschoasi#... .........................

2.2 Zur räumlichen Ausstattung der Wohnungen gehö­

rende Keller- und Speicherräume: . . .....................

.. .V q.it .x. ft . t. ß k a .1.1 e. x?...............

3. Rohbau*)

3.1 Es wird durch Stichproben überwacht, daß normen­
gerechte Baustoffe verwendet werden.

3.2 Bauart der Wände
(die Wanddicken sind In der Zeichnung eingetragen):

Fundamente: h..12a........ . ........................
Außenwände des Kellergeschosses: .................. ...........

Betonsteine
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•»Außenwände der Wohngeschosse

a) Erdgescoß^Y- tnine+Verblendung
b) ............ Obergeschoß: ........... . ............ .......... . ..............

c) ......  Obergeschoß: . ...... ..... .... . .......... .......... . .....

d) Dachgeschoß (Giebel): ......... ..... ......................... ...........

Brandwände: .......................... ... ......................... .................

Wohnungstrennwände, Treppenraumwände:

3.7 Dach

45 ° 
Dachneigung: ....................... ........................ . ............ ...........

Dachkonstruktion: ....................

Dachdeckung: ............tonzlegel........... ....... .

Dachgauben
(Konstr., Wärmedämmung. Eindeckung):

Sonstige Trennwände 
a) tragende: ..„Y... .............................................................. .

b) nicht tragende: ....."...................."... . ........ .................. .

Schornsteine:   K ß X11g t ßü Q  .......... . .....

Schornsteinköpfe: Verblendet.................

3.3 Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit, Art und Ort: 

waagerecht 2x mit Bitumenpappe
senkrecht mlt Zementputz
u. 2 x Bitumenanstrich

3.4 Bauart der Decken 

über dem Kellergeschoß: ..............

B 225 ................. ....................................................... . ..................... . 

über den Wohngeschossen: tahlbeton........
B 225 

...........................   kehl- 
über dem ausgebauten Dachgeschoß: ...... .... . ..............  
balkonlage+Ueraklith+Glasswolle

3.5 Bauart der Treppen 

Außentreppen: ....................    -........

Holz u. Stahl
Kellertreppen: ............ .... . .................. ........................ ...........

Geschoßtreppen: ....................

Dachbodentreppen: 1 .........

Dachrinnen: ............................................................ . .......... .

Abfallrohre: ....Zl hk.... .0.» 7. RR _.................

4. Ausbau

4.1 Putz, Wandfliesen
(mit Flächenangabe)

Außenputz
((ggf Verblendung, Bekleidung):

Verblendung

Kellerräume: FUgengi at Istfioh
Waschküche: ..................................... ........................ ...........

Treppen raum: ...................................................... . ............... .

Wohnräume, Flure: ......................................

Küchen: ......geputzt u. gefliest...
Bäder, Aborte^ G putzt U....gefliest.....

4.2 Fußböden
(Ausbildung oberhalb der Rohdecke unter Berücksichtigung des 
Schallschutzes und der Wärmedämmung)

Kellergeschoß: Verbünde«trieb.........

Wohnräume über Kellern: ...fto.b^. •....ßs.t

...... ........Parkett_____ __ __ ___ ____
Wohnräume über nicht unterkellerten oder nicht be­
wohnten Räumen, Durchfahrten usw.:

übrige Wohnräume: ?ChW'....«■I»*«*............

P V C bzw. Teppichboden 
w

Flure, Dielen: ................. . .... . .................. ..............................
Treppengeländer:...... ................. ............................... ............

3.6 Balkone, Loggien

Entwässerung ............ ........ .............. . .......... .........................

Brüstungsgeländer ...................................................... . ........

Balkone, Loggien: ...... .................. .... . .................. ............ .

Bäder. Aborte: .....________________________________

Dachboden: ..........................      .....
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Fenster
(Material, Konstruktion, Beschlag, Verglasung)

Küchen: Rauhfas^ Binder

Sockel:

Kellergeschoß:
Stahl Bäder: Binder

Treppenraum: ' i 1 US b ailS t C lnß Sockel:

Türen: natur lackiert
Holz,Dreh-Kipp 

Wohnräume: ......................................................-.... .
Isolierverglabung

Fenster:
H

5. Haustechnische Anlagen

Küchen und Nebenräume: wievor 5.1
Kinfach^ .....

Rolladen
Rolläden - Schlagläden: ...... ..................

Wasserversorgungsanlagen

Art der Versorgung: ^chlulJ «n da« 
öffentliche Wassernetz

Fenstergitter:

zusätzliche Lüftungseinrichtung Küche:

Zapfstellen in ...^Oh*,...Bad,.. V....C
Keller

Schallschutzmaßnahmen:

Türen
(Material. Konstruktion. Beschlag)

Kellergeschoß: Blendrahmen 5.2 Gasanlagen

Haustüren: Holz Art der Versorgung:

Wohnungsabschlußtüren:
Anschlußstellen in ....

_ LimbaZimmerturen: .... . .... . .......natur

Balkontüren, Fenstertüren: 5.3 Elektrische Anlagen

Anschluß an das öffentliche Netz mit Freileitung — 
Kabel

Einbaumöbel 
(Größe. Material, Behandlung)

Speiseschrank - Speisekammerregal:

andere Einbaumöbel:

4.6 Anstriche und Tapeten

Außenanstrich: ........... . .... . .......... . .................-..............
Binder

Kellergeschoß: ........... . ......................................... -.......

treppenraum: Rauhfaser..u,.. Binder
Sockel:

M

Wohnräume:

Art der Leitungen

Keller, Waschküche: ....^1%..

Treppenraum:

Wohnräume: Stegleitung

Brennstellen, Schalter, Steckdosen sind in der Zeich­
nung eingetragen.

Elektrische Klingel- und Haustüröffneranlage je Woh­
nung:

Gemeinsame Rundfunkantenne (mit — ohne UKW) — 
Fernsehantenne mit Anschlußstecker je Wohnung:

Fernsprechanlage:

Blitzschutzanlage:

Leerrohr
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5.4 ^Heizung und Warmwasserbereitungsanlagen
Art der Hebung**^

Art der Warmwasserbereitung: ....................... . .......... . .....
Kessel - Boiler

5.5 Ausstattungsstücke
(Genauere Bezeichnung der Becken, Wannen, Warmwasserberei­
ter, Herde usw)

Küche: ...... ......................................................... . ............ .... ..

Vorgärten: ..................................... .... . .......... . ........................

gärtnerisch angelegt ........................      —........... .......... .
Einfriedigung: ............ ....................... .....................................

Hofplätze: ......... ....................................... ..............................

............Teppichklopfstangen

......... _. Wäschepfähle

Dusche,Wanne,WC,Waschbecken Bad: .................. iL...............’........ ...................... ..............
Hausgarten:

WC: WC»Wasghbeckon
andere Außenanlagen
(Grünanlagen, Kinderspielplätze, Garagen und Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge usw.):

8. Weitere baubeschreibende Angaben

6. Entwässerung und
Anschluß an die
Kleinkläranlage:
Anschluß

Beseitigung der Abfallstoffe 
öffentliche Kanalisation —

an die Öffentliche
Kanalisation

9. Ausschreibung und Vergabe

Außenanlagen

Wohnwege: ______ ________

Waschbeton

Die Ausschreibung der Bauleistungen und die Ver­
gabe der Bauaufträge erfolgen nach der Verdingungs­
ordnung für Bauleistungen (VOB), Teil A, Fassung 
1965. Auswärtige Unternehmen werden bei der Aus­
schreibung — nicht — berücksichtigt.

Die Angaben in der Baubeschreibung sind für die Ausführung verbindlich- Ändejungao können nur mit vorheriger Ge­
nehmigung der Bewilligungsbehörde vorgenommen werden. '

Der Obf kreisdirc ktor

Al Ile Nord
lieh geprüft

Zur Baugenehmigung Nr.

Entwurfsverfasser. \ >.*..1...1.... ......... . .................................... Bauherr:

*) zu 3. Rohbau
Die Angaben müssen mit den Angaben über die Wand- und Deckenbaustoffe in derfürdieAusführung des Bauvorhabens 
maßgeblichen bauaufsichtlich geprüften Festigkeitsberechnung übereinstimmen.
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WILLI HIBBELN Bauunternehmung 415 KREFELD-UERDINGEN

Mündelheimer Straße 83 • Telefon 4 3703

Privat: Krefeld-Uerdingen, Fabritiusstr. 4

Bank: Stadt-Sparkasse Uerdingen 609883

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Tag 6.1.1971

Neubau eines Wohnhauses alt Garage Meerbusch-Lank, Taubenacker 
Bauherr: Inge Edinger, 4135 Kapellen-Vennlkel,Birkenstr. 4

Berechnung des umbauten Baumes nach PTN 277

elIergeschoB
Schwimmbad
Keller

Lrdgeschoü

3,99 . 6,39 . l,5o ♦ 
(8,75 . 9,95 - l,oo.4,585).2,45

8,75 . lo,45 . 2,75

38,24 ebn
2o2,o5 obm

251,45 obm

Dachgeschoß 8,75 . l,2o . 8,75 91,88 obm
(8,75*6,oo).o,5o.l,55.8,75
(l,4o+U,3o).0,5o.l,lo.8,75.1/3

loo,— cbm
2,72 obm

(t,4o+o,3o).o,5o.o,6o.8,75.1/3 1,49 cbm
6,00 . 3,00 .0,50 .8,75 .1/3 26,22 cbm

umb. Raum 714,o5 obm
an3Boaaa«B^^«Bas3s

96,46 obm
3l,3a^334SS333Sa4J

Garage 5,75 . 6,99 . 2,4o

Krefeld - Uerdingen, den 4.1.1971

Der Architekt:



WILLI HIBBELN Bauunternehmung 415 KREFELD-UERDINGEN

Mündelhelmer Straße 83 • Telefon 43703

Privat: Krefeld-Uerdingen, Fabritiusstr. 4

Bank: Stadt-Sparkasse Uerdingen 609883

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen 6.1.1971

Neubau eine# Wohnhauses mit Garage Meerbusch - Lank, Taubenacker 

Bauherr: Inge Edinger, 41)5 Kapellen - Vennikel, Birkenstr. 4

Uohnflrtchenberechnung nach DIN 276

Lrdgeschoß
Wohn-Esszimmer (3,26.3 ,o35+2,51.0,24*4,9o 

*5*375+1,80.0,24) .o,97
Arbeitszimmer 3,ol . 3,125 • 0,97
Diele 2,835 . 3,ol . o,97
Garderobe 1,51 • 1,51 * o,97

W C 1,41 . 1,51 . o,97
K ehe (3,265. 3;o35-o,6o.o,4o) . o,97
Überdeckte Terra.(4,65.l,5o+3,25.o,5o) • o,5o

= 36,18 qm 
- 9,12 qm 
a 8,28 qm
" 2,21 qm 
a 2,o7 qm 
a 8,41 qm 
a 4,31 qi

Dachgeschoß

Diele
Bad

Elternschlafz.

ohlafzimmer
Schlafzimmer

2,835 . 4,o6 . 0,97
(3,65.1,96*0,785.3,65.o,5o
-0,60. o, 4o ) .0,97

(1,505.3,975+1,96.4,385
+o,785.4,385.o,5o) .0,97

(3,37.3,975+o,785.3,975.o,5o).o,97
(1,925.4,06+0,785.4,o6.0,5o).0,97

ges. Wohnfläche

■ 11,16 qm

= 8,o9 qm

= 16,29 qm
a 14,51 qm 
" 9,13 qm

a 129,76 qm

Nutzflachenberechnung
Garage 6,51 . 5,51 ■ 35,87 qm

3a4QXSS3S33-IS3S3l

Krefeld-Uerdingen, den 4.1.1971

>er Architekt:



Plan 1 bis 3



WILLI HIBBELN Bauunternehmung Bauschreinerei

An den 
Krein Grevenbroich 
Untere Bauaufsichtsbehörde

415 KREFELD-UERDINGEN
Mündelheimer Straße 83 ■ Telefon 4 3703

Privat: Krefeld-Uerdingen, Fabritiusstr. 4

4o44 Kaarst Bank: Stadt-Sparkasse Uerdingen 609883

Ihr Zeichen

Jahnstr. io

Ihre Nachricht vom Mein Zeichen

Krer Grevenbroich
5.4.1971

- z ' _
Baubeschrelbun^
Für die Grunstüoks- und Ha sentwässerung Zur 1 . jn-, Nr

Bauvorhaben: Meerbusch - Lank. Taubenacker 6 Kaarsl, den _ MA! Ij/ I____
Gemarknug Latun, Flur 5» Flurst. 159» 158, 

Bauherr: Inge Edinger, 4135 Kapellen - Vennikel, Blrkwnatr. 4

1. Bei den Neubau handelt es sich un ein 11/2 geschossiges
Wohnhaus mit Garage

2• Der Anschluß der Abwässer erfolgt in Mischsystem

3« Die Grundleitungen werden in Kanal - Grundleitungen aus PVC loo 
mit Dichtungsringen verlegt.

4. DDle Falleitungen werden in PVC hart verlegt und nit gleichblei­
benden Querschnitt Uber Dach entlüftet,

5. Es werden angeschlossen:
Kellergeschoß: Schwimmbecken 
Erdgeschoß: Spüle, WC, Handwaschbecken, Wasohmaschiene
Dachgeschoß: W C, Bidet, Wanne, Brause, Waschbecken

6. Auf dem Grundstück int kein Wagenwaschplats vorgesehen.

Die Ausführung der Anlage erfolgt nach DIN 1986,

Krefeld - Uerdingen, den 24,3,1971

Der Bauherr: Der Architekt:



Plan 4 bis 6



(CIO Bei der Installation der Ölheizungsanlage sind zu beachten:

Die Richtlinien für den Bau und die 1 2 nrichtung r
Heizräumen und ihren Brennstof ringel i "J "n ?n < Hei
linien - RdErl^d-rMiilili Ler? 2. Wiederaufbau vom 10.12.1958, 
MBl^N^^-95^^ 2615), soweit sie nicht durch die im Bauschein 
gerannten Bestimmungen geändert sind.

Di e Richtlinien für die bauaufsichtliche Behandlung von 11- 
heizungsanlagen und die Normblätter DIN 475^ - Clfeuerungen 
in Heizungsani agen - und DlN 4787 - i lbrenner - bauaufsicht­
lich eingeführt durch RdErl. d. Ministers f. Wohnungsbau und 
öffentliche Arbeiten vom 2^.1.1960 (MB1. 8. 554).

Das Gesetz zum Schutze vor Luftverunreinigung, Geräuschen 
und Erschütterungen - Immissionsschutzgesetz (imschG) vom 
30.4.1962 (GV.NW.S. 223) mit den Verwaltungsvorschriften 
zum Gesetz zum Schutze vor Luftverunreinigungen, Geräu­
schen und Erschütterungen.

Die Erste Verordnung zur Durchführung des Immisionsschutz- 
gesetzes (allgemeine Begrenzung des Rauchauswurfes) vom 
26.2.63 (GV.NW.S.118).

Die Dritte Verordnung zur Durchführung des Immisionsschutz- 
gesetzes (Auswurfbegrenzung bei euerungen mit Ölbrennern 
vom 25.10.1965 (GV.NW.S. 225).

Die Verordnung über die Errichtun und den Betrieb von 
Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer 
Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung und brennbare Flüssig­
keiten - VbF) vom 18.2.1960 - Bundesgesetzblatt Teil I S.81).

Die Verordnung über Anforderungen- insbesondere technischer 
Art, an Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung 
brennbarer Flüssigkeiten zu lande (Technische Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten - TVbF vom 10.9*1964 (Bundes- 
gesetzblat Teil I S. 717)*

Die Verordnung über das Lagern wassergefährdender Flüssig­
keiten (Lagerbehälter-Verordnung -VlwF-) vorn '^.--.''^68 
RdErl. des Ministers f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten 
und des Arbeite- und ^ozialministers Gesetz- u.Verordnungs­
blatt f.d. Land Nordrhein-Westfalen S. Jahrgang 1^68 S. 158\

Die Verwaltungsvorschri ften zum Vollzug der Lagerbehälter- 
Verordnung (VlwF) vom 16.12.1968.

Die techn. Bestimmungen zur Lagerbehälter-Verordnunr 
(TVLwF) vom 16.12.1968

Die vorläufigen Richtlinien für die AufstelLu^^ 
feuerten Luf terhi tzern(l uf terhi i-zei^Ld^-HdzT  ̂ ) in der
mit RdErl.d.Ministers fürJ^^trnrpTTarningT Wohnungsbau und 
öf f A i Be ! Lr 11 Tom l.3.1 964 bekanntgemachten Fassung
(kwtTnwTs. 558).

Nach 8 80 (1) der BauO NW in Verbindung mit § 80 (13) ist 
die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Feuer-
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Stätten über 20.ooo kcal/h bei Gasfeuerstätten über 7O.000 kcal/h 
sowie die Aufstellung von Ölbehältern von mehr als o,3 ebn In­
halt, genehmigungspflichtig.

Die Anlage ist so zu betreiben, daß die Nachbarn durch 
Rauch, Ruß oder Gerüche nicht belästigt werden.

Vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage ist die Schlußabnahme 
schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind folgende Be­
scheinigungen beizufügen:

a) eine Erklärung des verantwortlichen Unternehmers bzw. 
des Fachbuuleiters, daß die oben aufgeführten Bestim­
mungen beachtet sind und daß die Anlage betriebssicher 
ist;

b) bei oberirdisch au ('gestellten Behältern:
eine Werkbescheinigung der Herstellerfirma, aus dej>eTch 
Merkstoff, Bauart und Korrosionsschutz der B&häd'ter an 1 a c e 
und die auf dem Herstellerschild entha^be-n^nAngaben er­
geben;

c) eine Bescheinigung iiberjjj^^cfurch den anerkannten Sach­
verständigen durch^o-füTirte Prüfung des Behälters (Bau- 
und Wasserdru^kfrfobe ) ;

d) eineBs^fieini^ung über Material und Art des öldichten 
Anstrichs der CIwanne;

e) bei unterirdisch gelagerten Behältern:
eine Werksbescheinigung der Herstellerfirma, aus der 
sich Werkstoff, Bauart und Korrosionsschutz der Behälter­
anlage, die auf dem Herstellerschild enthaltenen und am 
Domflansch eingeschlagenen Angaben sowie die Art der vom 
Hersteller durchgeführten Prüfungen ergeben;

f) eine Bescheinigung über die durch den technischen tber- 
wachungsverein durchgeführte Überprüfung des Behälters 
einschließlich Funktionsprüfung des Leckanzeigegerätes;

g) eine Bescheinigung der Tankeinbaufirma, daß der (die) 
Behälter ordnungsgemäß und ohne Beschädigung eingelagert 
wurde (n);

h) eine Bescheinigung des Bezirksschorns t^i nfeu ; rr 2 ' n 
dass *'chnnpf ? ne ur^ 7u Abluftschacht in Ordnung
si-ftd-r"

Kessel typ ______________________________
Nennleistung 000 kcal/h
Brennerfabrikat _______________________
üldurchsatz  kg/h

hrd. -^27^/ £ Keller- Batterietank(s)
(Stahl-Kunststoff)

Fassungsvermögen insgesamt rOOQ 1.
DIN 6608-6608/2 - 6616 - 6620 - 6625

IX 3.ooo/4.7o



Auflagen für Olhei zungsaniagen und

unterirdische 01 I agerurig

zum Bauschein Az.: jo /^/7

Auf die folgenden Punkte der im Baus ehr i 11 au i ge führ ( en 
Bestimmungen wird besonders hrngewic. < u ;

I. Hri/rnm »r

1. Del* Heizraum muß von allen Raumen feueibeständig 
abgetrennt sein. Die elektrische Anlage der Ölbronner 
einschl. Heizölvorwärmung muß durch einen vor dem 
Heizraum befindlichen, auffällig* und dauerhaft ge­
kennzeichneten Notschalter ausgeschaltet werden 
können. Sofern das 01 dem Brenner frei oder durch 
Hebewirkung zulauft, muß die ölzufuhr außerhalb 
des Heizraumes an einer auch im GcfahrcnfalJ e 
sicher zu erreichenden Stelle unterbrochen werden 
können. Das Absperrventil muß gekennzeichnet sein.

2. Vor dem Heizraum ist ein für 01brande geeignetes 
Löschgerät (MindestfülImengc 6 kg, bei Anlagen 
mit einer Nennleistung von mehr als 25o.ooo kcal/h 
MindestfülImengc 12 kg) betriebsberoi t zu hallen.

3. Die Türen des Heizraumes müssen nach außen nuf- 
schlagen und, sofern sie nicht unmittelbar ins 
Freie führen, mindestens feuerhemmend nach DIN - 
Blatt 18002 und selbstsch Ließend sein.

4. Bodenabläufe in Heizräumen sind entweder* durch eine 
Heizölsperre oder eine 25 cm hohe Mauer gegen Ein­
dringen von Heizöl zu schützen oder mit Beton zu 
vergießen. Revisionsschächte und Pumpensümpf e sind 
durch eine 25 cm hohe Mauer* gegen das Eindringen 
von Heizöl zu schützen.

5. Befinden sich in der Nähe des Heizraumes (in be­
nachbarten Räumen) Bodeneinläufe ohne Ölabscheider, 
so ist durch eine 20 cm hohe Bodenschwelle 1n der 
Heizraumtür dafür zu sorgen, daß etwa im Heizraum 
auslaufendos Öl nicht in diese Bodeneinläufe ge­
langen kann.

6. Decken und Wände des Heizraumes sind zu vcrpB-t^"^ 
und mit einem gasdichten Anstrich zu^u*r^eT7en oder 
es ist dem Putz ein porensc hi^ci^tf^e s Mittel zuzu­
setzen (bei mehr a Is^JlO-rtTcroKc a 1 / h) .

7. Der H^jjtrgum muß ein Fenster haben, dessen Größe 
fairref^1/12 der Grundfläche betragen soll.

— 2 —



8. Die erforderliche Verbrennung«1uft ist aus de in,/ 
Freien zu en tnehmen und dem Brenner durch undfii 
Zuluftkanal zuzuführen, der e inen Querschnitt t von 
mind. 50 % des SchornsteinqucrschnitteXnaben muß 
und höchstens 50 cm über dem Fußbod>xn ende t. Der 
Zuluftkaiia] ist so aus zu führen, d^fß etwa aus] au- 
fendes ÖL nicht e indrJ ngen ka^d\ Außerha J b des 
Heizraumes muß der Zulu ftk^da] fou erbos tändig und 
gasdicht sein .

9. Dio Abluit ist «k^pt-h ei nun besonderen Abluft» 
Rchornstcin mjzt'oincm Querschnitt von mind. 25 % ,, 
des Schoriprteinquerr.chni t tu», mi nd. jedoch 180 cm^ 
über Dp^di ab zu führen . Die Ab 1 u f tö tfnung muß im 
Hcj^faum unmittelbar unter der Decke liegen und 
darf im Heizraum nicht vergittert sein.

10. Der Kessel muß mit einem Typenschild versehen sein,
auf dem auch die Nennleistung angegeben ist.

11. Es dürfen nur Bronner eingebaut werden, die der 
Typenprüfung unterzogen wurden und das Baumuster­
kennzeichen tragen.

12. Bei Kesseln mit Ölfeuerung dürfen keine brennbaren 
Gegenstände im Heizraum gelagert werden.

13. Der Heizraum muß eine den VDE - Richtlinien ent­
sprechende elektrische Beleuchtung haben.

1I. Breunstofflagerung unterirdisch

1. Heizölbehälter dürfen nur von Firmen hergestellt 
werden, die einer Güteüberwachung unterliegen. 
(Gütegemeinschaft oder Einzolüberwachungsvertrag 
mit dem TÜV). Sie sind vor der erstmaligen Füllung 
durch einen anerkamitcn Sachverständigen zu über­
prüf cn.

2. Alle unter die Vorschriften der Technischen Ver­
ordnung über brennbare Flüssigkeiten (TVbF) vom 
10.9.1964 fallenden Behälter müssen bei einem Fas­
sungs vermögen bis zu 3.5OO 1 aus mind. 3 mm starkem 
Stahlblech, bei einem größeren Fassungsvermögen aus 
mind. 5 mm starkem Stahlblech hergestellt werden.

3. Alle Behälter müssen ein Hers tollerschiId tragen, 
aus dem Hersteller, Hers tollernummer, Baujahr und 
Nenninhalt ersichtlich sind, bei den einer Güte­
gemeinschaft angehörenden Tankherstellern auch 
das Gütezeichen.

4. Jeder Lagerbehälter muß mit einem Füllstandanzeiger 
ausgerüstet sein. Schaugläser sind nicht zulässig, 
es genügt jedoch ein Peilstab.

-3-
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5. Der Füllanschluß von Heizölbehältern muß außer­
halb des Gebäudes liegen.

6. Tankentlüftungen müssen ins Freie führen. Sie 
sollen 2,50 m hoch geführt weiden, dürfen jedoch 
nicht über Dach enden. Auf ausreichenden Durch­
messer der Entlüftungsleitung ist zu achten.

111. Unterirdische Lagerung des Heizölbehälters

1. Bei Ausschachtung der Grube für die unterirdische 
Lagerung des Tanks und der Leitungsgräben ist auf 
bestehende Versorgungs- und Kanal Leitungen Rück­
sicht zu nehmen.

2. Die Einlagerung des Heizöltanks in die Grube ist 
der oben genannten Behörde mind. 48 Stunden vorher 
anzuzeigen.

3. Die Einlagerung des Tanks in die Grube und die Ver­
füllung ist ohne vorherige Zustimmung der oben ge­
nannten Behörde unzulässig. Bei einem Verstoß gegen 
die Forderung ist u.U. das Ausgraben des Tanks und 
das Ausheben desselben aus der Grube erforderlich. 
Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

4. Der Tank ist auf eine mind. 20 cm starke Sandschicht 
zu legen und ringsum mind. in gleicher Stärke mit 
Sand oder steinfreiem, nicht aggressiven Boden ab­
zudecken. Die Grube darf nicht mit Bauschutt ver- 
füllt werden.

5. Der Tank ist so zu verlegen, daß er ein Gefälle von 
mind. 1 % zum Dom hat. Er muß doppelwandig sein.

6. Der Domschacht muß so geräumig sein, daß die er­
forderlichen Arbeiten und Prüfungen im Schacht un­
gehindert durchgeführt werden können und alle 
Rohranschlüsse zugänglich sind.

7. Der Domschacht ist mit einem tageswasserdichten 
Deckel aus nicht brennbaren Baustoffen zu verschließen. 
Der Deckel muß etwa auftretende Verkehrs lasten auf­
nehmen können. Belastungen dürfen durch den Dom­
schacht nicht so auf den Tank über tragen werden, 
daß dieser oder die Isolierung beschädigt wird.

8. Durch das Erdreich führende Leitungen sind in den 
Schutzrohren, die Gefälle zum Keller haben, zu 
verlegen,

9. Der Behälter muß doppelwandig sein und ist mit einem 
Leckanze igegerä t auszustatten.



10. Die Behälteranlage muß nach § 6 der Lagerbehälter­
verordnung vom 19.4.1968 (GV.NW.S.158) erstmalig 
vor Inbetriebnahme und danach in Abständen von 
längstens 5 Jahren durch einen anerkannten Sach­
verständigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
hin überprüft werden. Die Prüfung ist von dem 
Betreiber der Behälteranlage auf eigene Kosten 
zu veranlassen. Über das Ergebnis der Prüfung 
stellt der Sachverständige eine Bescheinigung 
nach vorgeschriebenem Muster aus. Diese ist der 
obengenannten Behörde innerhalb der angegebenen 
Frist vorzulegen. Vor der" Prüfung ist der Tank von 
innen zu reinigen.

11. Die Gebrauchsabnahme der Behälteranlage ist nach 
spätestens 20 Jahren zu wiederholen.

12. Die Ölfeuerungsanlage muß jährlich mind, einmal 
durch die Herstellerfirma oder einen Sachkundigen 
überprüft werden. Dabei ist die gesamte Anlage zu 
prüfen, zu reinigen und bei festgestellten Mängeln 
instandzusetzen. Insbesondere ist darauf zu achten, 
daß der HeizöIbehä1 ter und sämtliche Rohrleitungen 
und -Verschraubungen dicht sind. Die Beauftragung 
eines ständigen Kundendienstes wird empfohlen.

13. Gemäß § 27 Abs. 6 des Landeswassergesetzes ist der 
nächsten Ordnungsbehörde oder der Polizei unver­
züglich zu melden, wenn wass erge führ dende Stoffe 
aus Behältern mit einem Fassungsvermögen von mehr 
als 100 1 oder aus Leitungen auslaufen.

14. Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß 
gern. § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 27.7*1957 
der Betreiber einer Tankanlage für alle Schäden, 
welche durch eine Grundwasserverunreinigung infolge 
Ausfließens von Mineralölen entstehen, haftbar ge­
macht wird.

IV. 5000/4.7°
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auf
eschreibung der ülfeuerungsanlage 
dem Grundstack_________________________________________________ Nr.___ _G

I Art der Anlage
1

2

Warmwasser/H eißv/asse r/N i e d e r d ru c kd amp f
Vorlauftemperatur höchsten^.^^^^ C

Offenes/GesdlloSSeneS System Der O'oerkreisdirektor
Membran-Druckbehälter, Bauart: ^\ö^^ünter8 aauaufsichtsb'hörd«

- Außenstelle Nord -

II. Kessel
1. Fabrikat:
2. Bauart :

Für üiheizungsaniage und 
Heizöllagerung 

bauaufsichtlich g e p r ü f */,

Zur Beugenehmigun« Nr.—-

5. Nennheizleistung: . Of-O
----------------------------- (-------- ' . —— m f—-----

III. Ölbrenner - für Heizöl EL -
1. Fabrikat:___
2. Baumuster-Nr

— — — — - - — — — — — — — — — — — — —— -w — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

_ _ y. Qz?___lT_ j__ O_ 31 JfiJbn Jirs iMnasdolUßL

IV. Kamine, Lüftung
1. Wirksame Kaminhöhe: \^yL_Kaminquer schnitt:
2. Querschnitt des Abluftkamins: iH[2oc^ des Zuluftkanals:

V. Heizraum
1.
2.

Wände (Material, Stärke):_
Decke: Stahlbeton A^ cm stark, unterseitig cm verputzt

5-
oder:
Tür: Feuerbeständige/Feuerhemmende Stahltür nach DIN 18o81/ 

18o82

VI. Heizöllagerraum
1. Wände (Material, Stärke):_______________ /
2. Decke: Wie Heizraum oder:_____________ /
3. Tür/Luke: Dichtschließend, aus Stahl, feuerhemmend nach

DIN 41o2

VII. Heizölbehälter wkJL -
1. Bauart: — — — — — _ — — — — — — — — — —4— — —- — »y. — — — — — —4— W — —- — — — — — — — — — — — — — M — — — — — — •— —
2. Abmessungen: /kKwvvvv j_ 1 VvxuLnhalt: - W

VIII. Grundwasserschutz
1. Doppelwandiger Behälter DIN 6608/2 - 6616/2

Kontrollgerät PTB-Nr.
2. Lecksicherungsgerät PTB-Nr.
5. öl auf f angwoime aus 8t aalb&tw-—gupuLzt/ ^us ZUUn h LL"2 Li'i^Ht

_cm
mit Drahtgewebe oder bewehrt/ünc^oidicht
gestrichen

den

(Bauherr) (Planverfasser)

A"N.?W awWßü
(Fachbauleiter)
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Stadt: Meerbu=ch

Amt: ......................................

Gemeinde- ....................................

Akt«u.k^n Abt. 650/1129/71

(Emaangsstempel) _

-&K11971

cz UliQ,

om....U-EEBJKJ

Aktenzeichen 
der Bauaufsictdäbehörde

An den 2 6. rtb. W70

Herrn Oberkreisdirektor
Untere Bauaufsichtsbehörde

4048 Grevenbroich

Keine
Kaarst, dw__ — hur

In der Anlage wird der nachstehend bezeichnete Bauantrag nach Vorprüfung vorgelegt.

Statistisch »rfaBt 
_ 2. Juni 197|

Bauherr: 1*6« Edinger ""-------- -----------—

Wohnort: ^1^5 Kapellen-Vennikel Straße: Birkenstraße Nr 4 Tel Nr

, Entwurfsverfasser: Wix±i Hibbeln

Wohnort: 415 Krefeld-Uerüingen Straße: Mündelheimerstr. Nr. ö} Tel. Nr.

| Verantwortlicher Bauleiter:

Wohnort:

Bauvorhaben:

Tel. Nr......

Lage des Baugrundstücks:

Ort: Meerbusch.- Lank. Taubenacker Nr. 6

Gemarkung: Flur: 5 Parzelle Nr. 15$, 159

Liegt das Baugrundstuck
". im Bereich eine Flächennutzungsplanes (§ 5 BBauG)?

Wenn ja:
Gebietsausweisung (Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet usw ) 
nach Fiachennulzungsplan genau angeben.

ja — nein

vor kommun, weugli »derung

WH

2 n Bereich baurechtlicher Vorschriften nach früherem Recht 
Fj 173 Abs 3 Satz 1 BBauG)? Vorschriften genau angeben. // - ne n ne r

V enn ja.
Geb.c:.. usweisungen genau angeben

?. -. i^n eines B- bajung.planes im Ginne des § 30 BBauG?

V. - ja
odei Kun,mcr tes Planes

<aum dei neertsveih ndiichkeit 12 BBauG) 
bif tsauswersung anguben.

3 . d»a-* i randeten Ici o sind .1 cht von der Germnnde auszufüllen

ja - nein

A 11/1 A



b) Entspricht das Vorhaben den Festsetzungen des Bebau­
ungsplanes?
Wenn nein: Wird

b a) eine Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BBauG) befürwortet?
b b) eine Befreiung (§ 31 Abs. 2 BBauG) befürwortet?

c) Ist die Erschließung gesichert?
Wenn ja. wodurch?
Evtl. Bescheinigung beifügen (§ 4 (3) BauO NW)

4. In einem Gebiet, für das die Gemeinde beschlossen hat. einen 
Bebauungsplan Im Sinne des § 30 BBauG aufzustellen?
Wenn ja:

a) Von wann ist der Beschluß?
b) Ist nach dem Stand der Planung anzunehmen, daß das Vor­

haben den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
entgegenstehen wird?

c) Ist die Erschließung gesichert?
Wenn ja. wodurch?
Evtl. Bescheinigung beifügen. (§ 4 (3) BauO NW)

5 Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstell
(§ 34 BBauG)?
Wenn ja. ist das Vorhaben nach der vorhandenen Bebauung

a) unbedenklich?
b) welche Erschließungsanlagen sind vorhanden (Straße, 

Wasserleitung. Kanalisation usw.)?

6. Im Außenbereich (§ 35 BBauG)?
Wenn ja, fällt das Vorhaben

a) unter § 35 Abs 1. Ziffer 1. 2 3 oder 4 BBauG
b) unter § 35 Abs. 2 BBauG (sonstige Vorhaben)
c) stehen dem Vorhaben öffentliche Belange entgegen?

wenn ja. welche?

d) Ist die ausreichende Erschließung gesichert?
wenn ja, wodurch?

7. Liegt das Bauvorhaben an einer
a) Bundesautobahn?

b) Bundesstraße?
c) Landstraße?
d) Kreisstraße?
e) Gemeindeverbindungsstraße?

Straße und Nummer angeben.
Innerhalb der Ortsdurchfahrt? (Kilometer angeben.)
Wenn ja:

a a) Besteht für die Straße ein Bebauungsplan der minde­
stens die Begrenzung der Verkehrsflachen enthält und 
unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zu­
stande gekommen ist?

Kanal u.Wasser ja

ja - nein ja — nein

3. an einer sonstigen öffentlichen Verkehrsfläche (§ 4 (2)
BauO NW)

Baustraße! (unfer ig) 
- nein nein

9. im Wasserschutzgebiet?
Wenn ja. Gebiet I, II oder III angeben.

A f J// 4

/[/ - nein



10. im Flurbcrcinigungsgcb //fa — nein

11. im Landschaftsschutzgebiet? /a/ - nein

12. Wurde eine Bodenverkehrsgenehmigung (Kaufvertrag oder 
Teilungsgenehmigung) beantragt? ja — nein ja — nein

Antrag vom

Falls bereits genehmigt, Datum und Aktenzeichen der Geneh­
migung angeben.

13. Ist für das Gebiet in dem das Vorhaben zur Ausführung kom­
men soll eine Ortssatzung baurechtlicher Art vorhanden?
Wenn ja:
Entspricht das Vorhaben der Ortssatzung?
Wenn nein:
Wird eine Ausnahme bzw Befreiung befürwortet?
Evtl. Beschluß und Begründung beifügen.

ja - nein

ja - nein

14. Sind die Bauvorlagen vollständig?
Wenn nein: 
Welche fehlen?

15. Hat eine Bauanfrage vorgelegen? 
f Wenn ja:

Datum der Entscheidung ancehen.

ja — nein

// - nein

ja - nein

ja - nein

ja — nein

ja - nein

16. Wie erfolgt die Wasserversorgung?

17. Ist Anschluß an eine Kanalisation möglich?

städt. Wasserversc 'gung

ja - Ä^in

18. Bestehen gegen die Genehmigung des Bauvorhabens allgemeine bauaufsichtliche Bedenken (feuer­
polizeiliche Gründe, verkehrspolizeiliche Bedenken oderdergl.)?

Die Erschließung ist durch einen Erschließungsvertrag gesichert.

Meerbusch-Lank-Latum Hpn 3«2.1971
I —" * •

1•A. Der Staatdirektor

4 f 7/ Zc

(Wiecha)
Stadt -

Oberbauamtmann



WILLI HIBBELN Bauunternehmung 415 KREFELD-UERDINGEN

Mündelheimer Straße 83 • Telefon 4 3703

Privat: Krefeld-Uerdingen, Fabritiusstr. 4

Bank: Stadt-Sparkasse Uerdingen 609883

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Tag 6» t» 1971

Neubau eine* ’ ohnhauaea mit Garage Mearbusch«!ank, Tuubenacker 
Bauherr: Ingo Edinger, 4135 Kapellen-Vennikel,Birken«tr. 4

1ereohaung dea ambu tun Raunen nach PIN 277

hei J er; eachoü 
Schwimmbad 
Keller

Irdgeaohoß

3.99 . 6,39 . 1.5^» 
(8,75 , l,oo.4,5*3).%,45

38,&4-cbm

8,75 251,46 cbm

DachgeaOhoü 8,75 >X2o • 8*75
(8,75*b,ooXo, 50,4,55.8,75
(l,4o+(\3o).u>3^1.io.8,75.1/3 
(1,4o*o,3o) .0,50^0,1^0.8,75.1/3

6,00 . 3,oo .o,5o .8/75 .1/3

~ * Fs

Garage 5,75 . 6,99 96^46~bbm
aaa tauanj ~u.aaunia

Krefeld - Uerdingen, den 4.1.1971

Der Architekt:



WILLI HIBBELN Bauunternehmung 415 KREFELD-UERDINGEN

Mündelheimer Straße 83 • Telefon 4 3703

Privat: Krefeld Uerdingen, Fabritiusstr. 4

Bank: Stadt-Sparkasse Uerdingen 609883

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen 6.1.1971

Neubau eines Wohnhauses 1t Garage Moorbusch - Lank, Taubonacker

Bauherr: Inge Edinger, 41)5 Kapellen - YMtM, Birkenstr. 4

ohnflAohonborechnung nach DIN 276 

:rdeschoß
Wohn~Lssslnner (3,26.3,o35^2,51.o,24+4,9o 

.5,375+1,80.0,24) .0,97 - 36,18 qn
Arbeitssinner 3,01 . 3,125 . o,97 - 9,12 qm
Diele 2,835 . 3,oi . 0,97 - 8,28 qn
Garderobe 1,51 • 1,51 . o,97 = 2,21 qm

W C 1,41 . 1,51 . 0,97 - 2,07 qn
KHohe (3,265. 3,o35-o,6o.o.4o) . 0,97 - 8,41 qm
Überdeckte Terra.(4,65.l,5o+3,25.o,5o) . o,5o ■ 4,31 q«

pach^osrhoB 

siele 2,035 . *,06 . 0,97 - 11,16 qm
Bad (3,65.1,96+0,765.3,65.0,50

-o,60.0,'m) .0,97 • 6,o9 qm
Elterneohlafs. (1,5o5.3,975+1,96.*,385

♦o,785.*,385.o,5o) .0,97 - 16,29 qm
ohlafalmmer (3,37.3,975+o,785.3,975.o,5o),o,97 - 1*,51 qm

Sohlafslnner 1,925.*,o6+o,785.*,06.0,5o).0,97 9,13 qm

Nutxnachenborechnung
Garage

ges. Wohnfläche " 129,76 qn

6,51 . 5,51 35,87 qn

Krefold-Uerdingen, den 4.1.1971

»er Architekt!



Muster 6 c WFB 1967

Baubeschreibung
Gemeinde: ^erhuSch - Lank

zum Darlehnsantrag vom

...... ...........   Kreis:
Grevenbroich

Bauvorhaben: ... ..............Qarase

Bauherr Betreuer/Beauftragter Entwurfsverfasser Bauleiter

Name:
Inge Edinger

Wohnort:
4135 Kapellen- Vennikel Bü!J

Straße: Birkenstr. 4 . .........v, .7 ’ ’ hi

V ' • B u J

1. Baugelände

Oberflächenbeschaffenheit, Nutzung:

Gartenland

^ufcln^ Benutzung verfügbar:2 N

Fabritiusstraße 4 • Telefon 43703
............Waschküche(n)

Wäschetrockenraum(räume), Größe

1.2 Bodenart
(Angaben nach DIN 1054, Abschn. 2.11 bis 2.13)

Abstellraum(räume) für Fahrräder

Sand bis Kies
....... Abstellraum(räume) für Kinderwagen

1....Garage(n) für ......2... PKW..... .. ..........

Tragfähigkeit des Bodens in 4 .... . ..... m Tiefe

...... ’................  kg/qcm

1.3 Höchststand des Grundwassers  ’ ' ........... m unter
Geländeoberkante

2.3 Zentrale Anlagen
(Blockheizung, Fernheizung. Zentralwaschanlage, Garagen­
anlage):

1.4 Das Baugrundstück liegt an — nicht — ausgebauter
Straße; ----- ----

der Ausbau ist bis zum ..................................... .... . .......
vorgesehen.

1.5 Es liegt - nicht - im Bergsenkungsgebiet.

2.4 Bei der Planung sind neben den bauaufsichtlich ein­
geführten Normen die In Nr. 27 (2) WFB 1967 genann­
ten Wohnungsbaunormen berücksichtigt worden.
Begründung, falls diese Normen nicht angewendet 
worden sind:

2. Planung

2.1 Bauweise, Geschoßzahl, Spännerform:................. . ...........

... 1 1/2 geschossig............................

2.2 Zur räumlichen Ausstattung der Wohnungen gehö­

rende Keller- und Speicherräume: ........... . .... . ..............

3. Rohbau*)

3.1 Es wird durch Stichproben überwacht, daß normen­
gerechte Baustoffe verwendet werden.

3.2 Bauart der Wände
(die Wanddicken sind in der Zeichnung eingetragen):

Fundamente: ... B 12O..... ................... ...... ...
Außenwände des Kellergeschosses: ...... .......... . ...........

Betonsteine
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Außenwände der Wohngeschosse 3.7 Dach

a) Erdgeschoß

b) ...........  Obergeschoß: ....................... . .......... . ..............

c) ......    Obergeschoß: .............. ....... ........................ .....

d) Dachgeschoß (Giebel): ...—..........................................

Brandwände: . .................................. ........................ . ...........

Dachneigung: ...... .................. .....'............... .

Dachkonstruktion:

Dachdeckung: ...........l ege 1

Dachgauben
(Konstr., Wärmedämmung. Eindeckung):

Wohnungstrennwände, Treppenraumwände:

Sonstige Trennwände

a) tragende: ....^...? .. V ................... .

b) nicht tragende: ...... ............ .............. . .............. ..............

Schornsteine.    t ^.1. %      
Schornsteinköpfe: X e r bl ende t.................

3.3 Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit, Art und Ort:

waagerecht 2x mit Bitumenpappe 
senkrecht mit Zementputz
u. 2 x Bitumenanstrich

Dachrinnen:  Zink....0 ^.7.. ...................... .
Abfallrohre:  Zink....0,7 .................. .

4. Ausbau

4.1 Putz. Wandfliesen
(mit Flächenangabe)

Außenputz
((ggf Verblendung, Bekleidung):

3.4 Bauart der Decken

über dem Kellergeschoß: —

B 225
über den Wohngeschossen:

B 225
Kehl— 

über dem ausgebauten Dachgeschoß: ...... ....................
balkenlage+Heraklith+Glasswolle

Verblendung
Kellerräume: Fag«n6iattetrlch

Waschküche: ........... ............. .......... .......................... ...........

Treppenraum: ..........................................................................

Wohnräume, Flure: ....geput#................... .
Küchen: ......geputzt u,...gefliest... ..
Bäder, Aborteg e pU t Zt U gefll 681.....

4.2 Fußböden 
(Ausbildung oberhalb der Rohdecke unter Berücksichtigung des 

Schallschutzes und der Wärmedämmung)

Kellergeschoß: Verbundestrich............

3.5 Bauart der Treppen 

Außentreppen: .....................      —

Holz u. Stahl 
Kellertreppen: ............ ........................ .......... . .......................

Geschoß,reppen: ... Stahl

Dachbodentreppen: .....

Treppengeländer: ...... .... . ............................. . .......... . ...........

Wohnräume über Kellern: SChWa..K8 trlch
------- --- Parkett__________________
Wohnräume über nicht unterkellerten oder nicht be­
wohnten Räumen, Durchfahrten usw.:

übrige Wohnräume: .?.?!?•... ......................................- 

P V C bzw. Teppichboden

3.6 Balkone, Loggien

Entwässerung ..................................... ....................................

Brüstungsgeländer ...................................................... . ........

Balkone. Loggien: ...... .................. .... . .................. ..............

Bäder, Aborte. ................................

Dachboden: ............— ....................... .... . ..................
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4.3 Fenster
(Material. Konstruktion, Beschlag. Verglasung)

Kellergeschoß:
Stahl

Treppenraum: .. Ql U8 baild t eine

Holz,Dreh-Kipp 
Wohnräume: ................'.... . .... . ............ .......... . ..... .

Isolierverglasung

Küchen und Nebenräume: vle...

Elnf*chYerfilusun
Rolladen

Rolläden — Schlagläden: .......................

Fenstergitter:

zusätzliche Lüftungseinrichtung Küche:

Türen
(Material, Konstruktion, Beschlag)

Kellergeschoß: Blendrahmen
Haustüren: Holz

Wohnungsabschlußtüren:

Zimmertüren: ^"ba-natUr..... ...........

Balkontüren, Fenstertüren: .............. .......... ............ .... . .....

Einbaumöbel
(Größe, Material, Behandlung)

Speiseschrank - Speisekammerregal:

andere Einbaumöbel:

4.6 Anstriche und Tapeten

Außenanstrich: ...... ....................... . .... . .......... . ....................
Binder

Kellergeschoß: ........... . ..................... ........................... ........

Treppenraum: Hohf US e r U ,..Bl nde r.....
Sockel: ............................... ..... . ................ ............. . ........

M w

Wohnräume. ............................... .... . ............................ .......

Küchen: Rauhfaser u. Binder........

Sockel: ........... ......................... .................. .... ....... ... .......

Bäder: ....-Binder
Socke I . ........... ................. ................... ....................

Türen: natur lackiert
M M

Fenster: ........ ...................... .......... ............. ...........................

5. Haustechnische Anlagen

5.1 Wasserversorgungsanlagen

Art der Versorgung: .....AnsphluD.. M.. da« 
öffentliche Wassernetz

Zapfstellen in ......................*....9 t.............

Keller

Schallschutzmaßnahmen: . ___

5.2 Gasanlagen

Art der Versorgung: ... . ...................................... .................

Anschlußstellen In ...... .................. _.... ............ . ........

5.3 Elektrische Anlagen

Anschluß an das öffentliche Netz mit Freileitung — 
Kabel

Art der Leitungen
Keller, Waschküche: ?... * 4 *.....................

Treppenraum: ....................... . ................ ........

Wohnräume: ...........Sieglel tu?«....

Brennstellen, Schalter, Steckdosen sind in der Zeich­
nung eingetragen.

Elektrische Klingel- und Haustüröffneranlage je Woh­
nung:

Gemeinsame Rundfunkantenne (mit - ohne UKW) - 
Fernsehantenne mit Anschlußstecker je Wohnung:

Leerrohr

Fernsprechanlage: ...... "..... ............ .......... ....... ........

Blitzschutzanlage: ....................... . ........................ ..............
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8*4 Heizung und Warmwasserbereitungsanlagen

Art der Heizung**™^

Brennstoffart: ................ ................................... .....................

Art der WarmwasserberoKtmg: ...... .................. .................
Kessel - Boiler

Vorgärten: ..................................... .... . ............ ................. .... .

gärtnerisch angelegt

Einfriedigung: ..................     -...........

Hofplätze: ...... ................................... . .............................. .....

5.5 Ausstattungsstücke
(Genauere Bezeichnung der Becken, Wannen. Warmwasserberei­
ter, Herde usw )

Küche: ...... ................................ . ........ .... . .................. ...........

Dusche.Wanne,WC.Waschbecken
Bad: ................................... ........................... ... . .....

WC: ..................... .Q.ß ............. .....

........... Teppichklopfstangen

...........Wäschepfähle

.... . .....Hausgarten: ....................... .. ............

andere Außenanlagen
(Grünanlagen, Kinderspielplätze, Garagen und Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge usw):

8. Weitere baubeschreibende Angaben

6. Entwässerung und Beseitigung der Abfallstoffe
Anschluß an die öffentliche Kanalisation —
Kleinkläranlage:
Anschluß an die öffentliche

Kanalisation
9. Ausschreibung und Vergabe

Außenanlagen

Wohnwege: --------------------------

Waschbeton

Die Ausschreibung der Bauleistungen und die Ver­
gabe der Bauaufträge erfolgen nach der Verdingungs­
ordnung für Bauleistungen (VOB), Teil A, Fassung 
1965. Auswärtige Unternehmen werden bei der Aus­
schreibung - nicht — berücksichtigt.

Die Angaben in der Baubeschreibung sind für die Ausführung verbindlich. Änderungen können nur mit vorheriger Ge­
nehmigung der Bewilligungsbehörde vorgenommen werden. ‘ P

Merdingen den, 4.1.1971
(Ort) (Datum)

Entwurfsverfasser: -4-................  -.............

W<AAaa, ' —....             .....X..... «UH»...... . .... . .................. .......... ...

D
Ur ufsidtshshcide

TT

E-etHf-V"*- ..........———  -y

gehörig.
Koarst, den

Bauherr:

(Ort) Datum)

*) zu 3. Rohbau
Die Angaben müssen mit den Angaben über die Wand- und Deckenbaustoffe in der für die Ausführung des Bauvorhabens 
maßgeblichen bauaufsichtlich geprüften Festigkeitsberechnung übereinstimmen.
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WILLI HIBBELN Bau Unternehmung Bauschreinerei

An den

Kreis Grevenbroich
Untere Bauaufsichtsbehörde

415 KREFELD-UERDINGEN
Mündelheimer Straße 83 • Telefon 4 3703

Privat: Krefeld-Uerdingen, Fabritiusstr. 4

4 O 4 4 aaI S t Bank: Stadt-Sparkasse Uerdingen 609883

jahnstr. io Kreis Grevenbrech
Der Oberkreisdrektor 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Tt

- Ai.

Baubeschreibung 
Zu B. 

Für die Grunstücks- und Hausentwässerung  ̂

Bauvorhaben: Meerbusch - Lank, iaubenackRfüf6 
Gemarknug Latum, Flur 5, Flurst 

Bauherr: Inge Edinger, 4135 Kapellen - V

Bauingenieur

1. Bei dem Neubau handelt es sich um ein 11/2 geschossiges 
Wohnhaus mit Garage

2. Der Anschluß der Abwässer erfolgt im Mischsystem

3. Die Grundleitungen werden in Kanal - Grundleitungen aus PVC loo 
mit Dichtungsringen verlegt.

4. Die Falleitungen werden in PVC hart verlegt und mit gleichblei­
benden Querschnitt über Dach entlüftet.

5. Es werden angeschlossen:

Kellergeschoß: Schwimmbecken

Erdgeschoß: Spüle, WC, Handwaschbecken, Waschmaschiene

Dachgeschoß: W C, Bidet, Wanne, Brause, Waschbecken

6. Auf dem Grundstück ict kein Wagenwaschplatz vorgesehen.

Die Ausführung der Anlage erfolgt nach DIN 1986.

Krefeld - Uerdingen, den 24.3.1971

Der Bauherr: Der Architekt:
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Plan 10



/I. Ausfertigung
DIPL. ING. K. H. EINSFELDER - PRÜFINGENIEUR FÜR BAUSTATIK

41 DUISBURG-HUCKINGEN C 1971 
WILDUNGER STRASSE 27 • > • I

TELEFON 781091

4395-Ei/St

Prüfungsbericht Nr. 71/195

Bauvorhaben: Neubau eines Wohnhauses in Meerbusch-Lank, 
Taubenacker 6

Bauherr:
Bauaufsichtsbehörde:

Frau Inge Edinger
Kreisbauamt Grevenbroich

Verantwortlich für stat.Berechnung: Bauunternhemung W. Hibbeln, 
Krefeld-Uerdingen

Zur Prüfung liegen vor:
Festigkeitsnachweis S. 1 - 34 vom April 1971
Nachweis des Wärme- und Schallschutzes S. 1 - 4

Berechnungsgrundlagen und DIN-Vorschriften:
DIN 1055 - Bastannahmen
DIN 1045 - Stahlbeton
DIN 1052 - Holzbau
DIN 1053 - Mauerwerk
DIN 1054 - Baugrund

Baustoffe der tragenden Bauteile:
Nadelholz Güteklasse 2
B 225
B.St. Illb/IVb
Mauerwerk gern. Pos.-Pläne S. 31-33

Größte nachgewiesene Bodenpressung: o = 2,14 kp/cm2

Zur Berechnung:
1.) Alle Dachstiele, auch der Stiel unter der Firstpfette, sind 

wegen des Fehlens von tragenden Wänden im Dachgeschoß auf der 
Decke über dem Erdgeschoß abzusetzen.

2.) Pos. E 9 - Feld 1 - empfohlen 5 0 14 statt 3 0 14 + 2 0 12
3.) Pos. K 6 - erforderliche Bewehrung 4 0 14 statt 4 0 12
4.) Garagendach G 1 - d = 12 cm statt d = 10 cm ausführen
5.) Pos. W 1 - Außenwand am Schwimmbad: fe erf = R 589 + Q 188 

Das aufgehende Kellermauerwerk (s.Pos.Plan S 33) 
ist durch Stahlbetonaussteifungsstützen mit durch­
gehenden Drahtankern^ 6 in jeder 3. Bagerfuge zu 
stabilisieren.

Im übrigen wurden der Festigkeitsnachweis und die Nachweise gern. 
DIN 4108 und DIN 4109 in ausreichendem Umfang erbracht.
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Bauvorhaben:

Bauteil:

Betongüte: B

Bemessung der BAUSTAHLGEWEBE®-Bewehrung

Bewehrung: BAUSTAHLGEWEBE KARImatten® (St IV b) kp/cm’

Sonstige Grundlagen:
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Zul. Stahlspannung für BAUSTAH LGEWE BE KA RI matten * 
flächenartigen Stahlbetonbauteilen:

ous kaltgewalztem Betonrippenstahl bei

Dr 148
5805

zul a, — 2803 kp/cm’ bei ß 225
zul 3. — 2400 kp/cm’ bei ß 160
•) M bei kreuzweise bewehrten Decken unter Wohnräumen (DIN 1045 § 29,2/ — 0,9 des rechnerischen Momentes.
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Fabrifiusskaße 4 - Telefon 43703

In statischer Hinsicht geprüft.
Hierzu Prüfungsbericht
41 Duisburg-Hucking'-n, den
Wildunger Stra 27- Ruf 78 10 91

(Dipl.-Ing. K H. Einsfelder) 

Prüfingenieur für Baustatik 
gemäß Verordnung vom 19. 7. 1962 
(GV. NW. S. 470) für die Fachrichtungen 
Stahlbau und Massivbau
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Fabritiusstraßb 4 • Telefon 43703



Az: /7
Srtchbonrbeitor unmlftnlbar 41
Sachbearbeiter : Le^'

Genehmigungsverfügung

i. Unter Verwendung der Stammdaten ist der fach) zu fertigen.

II. Gebühren

Die Baugenehmigung ist gebührenfrei, infolge

u Reichsheimstätte

□.... .....
LJ Kleinsiedlung CJ landw. Nebenerwerbsstelle

Die Gebühr für die Baugenehmigung errechnet sich nach der AVGebO NW wie folgt und wird festgesetzt auf :

AI Grundgebühr • Tarif Nr. 11 •

cbm DIN 277 x Raummeterpreis - Herstellungssumme .............................. m3 x.................. DM -...................................................DM

Herstellungssumme x o .3-0,75 GOA 18 - Rohbau summe ...............................................DMx........................... -....................................................DM

Vom Antragsteller wurden angegeben Herstellungssumme ............DM

Rohbaueumme .........

Die Ansichtsfläche der Worbeanlage beträgt ...................m x.......................m -..................................................m2

Gebührentarif Berochnungeart Summe

............... .............- _.....
? K/J7 " . XP'fe» O OM

............................................................................................................................................ -.................................................DM

.....................................................................................................................................-.................................................. DM 

A2 Baubefreiung - Tarif Nr. 12 - 

Wart des wirtschaftlichen Vorteils -........................................ DM
Gebührentarif Berechnungsart Summe



III. Von den Bestimmungen dei / do« §§

wird durch besonderen Befreiungsbescheid - mit Zustimmung HP - Befreiung erteilt.

V. Auf iMJtD ficUnsunato.
Nachstehende Auflegen und Bedingungen sind In Teil V des Beuscheins evtl. Beiblatt aufzunehmen. 
Katalogbezeichnung Einzusetzen ist '

czz
Ein Bauleiter, j&t... iMr .r ar forderlich.

VI. Unter Verwendung der unter Nr.IV stehenden Angaben sowie dei Stammdaten Ist der Befrelungslrescheki ( fach) zu fertigen.

Gebühr gleich A2 + B unter II der Verfügung - ..................................................DM

Bedingungen

Durchschrift an:

Grevenbroich, den 0 5. MAI 1971
Raum für Gebührenberechnungen ggfls. hierfür notwendige Vermerke: Bauingenieu



KREIS GREVENBROICH
SSENSTELLF NC 
ar st, Jahnsti lo

Der Oberkreisdirektor 
Untere Bauaufsichtsbehörde

28, Mai #71

Fernsprecher: (02181)411
Sachbearbeiter unmittelbar 41

/ / Sachbearbeiter:

<x 68391/2

^\W^\^\\\\\\\\\\\\\W^\V^^^

Sprechzeiten: Mittwoch von 8 — 12 Uhr

von 14 - 16.30 Uhr

I. Aut Antrag wird Ihnen unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, da* vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beiliegenden 
al* zugehörig bezeichneten Bauvorlagen (Baubeachreibung, Zeichnungen und Berechnungen) und noch Maßgabe der nachfolgenden Auflagen, Be­
dingungen, Hinweise und Vorbehalte auszuführen.
Die Baugebühr für die Prüfung de* Bauantrage* einschließlich einmaliger Rohbau- und einmaliger Schlußabnahme wird nach der Allgemeinen Ver­
waltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 19.12.1961 in der z.Zt. geltenden Fassung festgesetzt auf

Baugebühren 
DM

6 55,—

Zustimmungsgebühr 
Nr. 12 (2) Geb. Tarif

Kosten
§ 6 AVwGebO

l,6o

Au slagenerstattu ng 
5 12 AVwGebO

Insgeeemt 
DM

■5 56,6o

in Worten: F-----------  --------------------------- ---- -------------------------------------------------------------------------------
r-----  ' ~ "" — - .... — ■ - - — Deutsche Pf wie

' — " " ' ' ------ Mark oben
II. Von den Bestimmungen der / des §§

wird Ausnahme zugelasaen.
III. Von den Bestimmungen der / des §§

ist durch besonderen Befreiungsbescheid — mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten — Befreiung erteilt.
IV. Allgemeine Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte

Die allgemeinen Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte dieser Baugenehmigung sind auf der Rückseite aufgeführt.
V. Besondere Auflagen und Bedingungen

1. Die in grüner Farbe in die Bauvorlagen eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sowie der Prüfbericht zur statischen Berechnung sind bei der 
Bauausführung zu beachten.

2. Ein Bauleiter ist — nicht — erforderlich und In der beiliegenden Baubeginnsanzeige zu benennen.
3. Weitere Auflagen und Bedin Hingen siehe Beiblatt 1- , Nr. 4~lo.

Ba
ug

en
eh

m
ig

un
g

VI. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die unter Bedingungen bzw. Auflagen erteilte Baugenehmigung und gegen die In den Bauvorlagen In „grün" eingetragenen besonderen Be­
dingungen und Prüfungsbemerkungen ist innerhalb eine* Monat* nach Zustellung der Widerspruch zulässig. Das Gleiche gilt auch für die Gebühren­
festsetzung. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir, Kreisverwaltung Grevenbroich - Untere Bauaufsichtsbehörde - elnzulegen. 

Fall« die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zu gerechnet 
werden.
Durch die Einlegung des Rechtsbehelfs wird die Fälligkeit der Gebühr nicht aufgeschoben (5 80 Ab*. 2 Nr. 1 der Verwa!tungsger!cht*ordnung vom 
21.1.1960 - BGBl. I S. 17 -).

Verteiler:
□ Bauherrn
U Stadt-, Amts-, Gemeindedirektor In........................................................................................
0 Untere Waaserbehörde, Im Hause
0 Lendesstraßenbauamt, 415 Krefeld, Grenzstr. 140, Postfech 1830
0 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, 405 Mönchengladbach, V&torlastr. 83
O Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, 415 Krefeld, De-Greiff-Str. 195, Postfach 2730□ ...........................................................



Allgemein« Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte

1. Bei der Bauausführung sind zu beachten:

a) die Bauordnung für das Land Nordrhein Westfalen vom 25.6.1962 — BauONW — (GV. NW. S. 373) und die hierzu ergangenen Durch­
führungsverordnungen in der zur Zeit geltenden Fassung,

b) die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26.6.1962 (BGBl. I. S. 429) in der zur Zeit 
geltenden Fassung,

c) die von der obersten Baubehörde des Landes Nordrhein Westfalen eingeführten technischen Baubestimmungen (insbesondere die Normenvor- 
schrifton DIN 1045, 1053, 1055, 4106, 4108, 4109),

d) die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (GaragenVerordnung — GarVO —) vom 23.7.1962 (GV. NW. S. 509),
e) die Verordnung über das Lagern wasser gefährdender Flüssigkeiten — VLwF — vom 19.4.1968 (GV. NW. S. 158) mit der dazugehörigen 

Ausführungsanweisung vom 16.12.1968 (MBI. NW. vom 21.1.1969),
f) das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 30.3.1957 (BGBl. I. S. 315),
g) die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter und über die Arbeitsfürsorge auf Bauten, insbesondere auch die Unfallverhütungsvorschriften 

der Bauberufsgenossenschaften,
h) die Verordnung über die Anforderungen, insbesondere technischer Art, an Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer 

Flüssigkeiten zu Lande (Technische Verordnung über brennbare Flüssigkeiten — TVbF —) vom 10.9.1964,
i) das Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9.9.1965 (BGBl. I. S. 1214) In der Fassung vom 24.5.1969 (BGBl. I. S. 503).

J) das Gesetz zum Schutze vor Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen — Immissionsschutzgesetz (ImschG) vom 30.4.1962 
(GV. NW. S. 223) und die hierzu ergengenen Durchführungsverordnungen in der z.Zt geltenden Fassung,

k) die Verordnung über die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zur 
Lande - VbF - vom 18.2.1960

2. Die Baugenehmigung und die Bauvorlagen sind jederzeit auf der Baustelle bereitzuhalten. Den mit der Überwachung beauftragten Personen 
ist jederzeit Zutritt zur Baustelle und Einblick in diese Unterlagen zu gewähren.

3. Die Baugenehmigung erlischt, wenn Innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Genehmigung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht b^ 
gönnen oder die Bauausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die vorgenannte Frist kann auf schriftlichen Antrag (innerhalb der Geltung^ 
dauer der Baugenehmigung) jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden.

4. Die Baugenehmigung kann unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen oder nachträglich eingeschränkt werden, insbesondere wenn sie 
aufgrund unrichtiger Angaben oder Vorlagen erteilt worden ist.

5. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit, vom genehmigten Bauplan abzuweichen, so ist die beabsichtigte Abweichung sofort 
anzuzeigen und für sie die Baugenehmigung nachzusuchen. Die Änderung darf erst dann vorgenommen werden, wenn hierfür die Genehmigung 
vorliegt.

6. Der Baubeginn ist spätestens eine Woche vorher unter Angabe des Bauleiters und des Fachbauleiters der Bauaufsichtsbehörde unter Verwendung 
des beigefügten Vordrucks schriftlich anzuzeigen; ebenso ist jeder Wechsel dieser Personen und des Bauherrn sofort zu melden.

7. Gemäß § 13 Abs. 3 BauONW hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften 
des Bauherrn, der Entwurfsverfasser, des verantwortlichen Bauleiters und der Bauunternehmer enthalten muß, dauerhaft und von der öffent­
lichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.

8. Das Lagern und Zubereiten von Baumaterialien sowie die Ablage von Schutt usw. auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nur mit Genehmigung 
der zuständigen Behörde zulässig. ___________________________________________________________________________________

9. Die Roh bau ab nehme ist, soweit im Teil V. dieser Genehmigung nicht ausdrücklich auf die Durchführung dieser Abnahme verzichtet wird, 
schriftlich unter Verwendung des beigefügten Vordrucks zu beantragen, sobald die tragenden Teile, Schornsteine, Brandwände, Treppen und 
und die Dachkonstruktion vollendet ist. Die baulichen Ablagen müssen sicher zugänglich sein, soweit möglich sind die Bauteile, die für die 
Stand- und Feuorsicherheit und für den Wärme- und Schallschutz sowie für die Abwasserbeseitigung wesentlich sind, derart offen zu halten, 
deß Maße und Ausführungsart geprüft worden können. Zur Rohbauabnahme ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die 
Tauglichkeit der Schornsteine beizubringen.
Auf Antrag können gebührenpflichtige Teilabnahmen durchgeführt werden.
Mit dem Innenausbau und der Putzarbeit darf erst nach der Rohbauabnahme oder nach der Teilabnahme begonnen werden.

10. Bei Suhlbetonarbeiten ist der beabsichtigte Beginn der Betonarbeiten anzuzeigen. Die Anzeige muß mindestens 2 Tage vor dem Betonieren 
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.

11. Die Schlußabnahme ist unter Verwendung des beigefügten Vordrucks schriftlich zu beantragen. Vor Aushändigung des Schlußabnahmescheines 
darf die bauliche Anlage nicht in Benutzung genommen werden.
Zur Schlußabnahme ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine einschl. Anschlüsse bei­
zubringen.

12. Die Wiederholung fruchtlos verlaufener Abnahmen ist gebührenpflichtig.

13. Verstöße gegen die Bestimmungen der BauONW, gegen die dazu erlassenen Rechtsverordnungen und gegen die Bedingungen und Auflagen dieser 
Baugenehmigung sind Ordnungswidrigkeiten. Gemäß 5 101 der BauONW können Ordnungswirfrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden.

Die Bauaufsichtsbehörde bittet den Bauherrn und alle sonst an der Durchführung des Bauvorhabens Beteiligten, die genannten Vorschriften 
genauestens zu beachten, um unnötigen Arbeitsaufwand sowohl für den Bauherrn als auch für die Behörde zu vermeiden.
Insbesondere sei darauf aufmerksam gemacht, daß Bauabnahmen nur dann beantragt werden, wenn die Abnahme mängelfrei erfolgen kann, 
zumal jede erneute Abnahme für den Bauherrn mit zusätzlichen Kosten verbunden ist Die Bauaufsichtsbehörde dankt für Ihr Verständnis.



KREIS GREVENBROICH
Der Oberkreisdirektor

Untere Bauaufsichtsbehörde

Beiblatt zur Baugenehmigung Az.: vom

4. Die beiliegenden Auflagen und Bedingungen für die Ölheizung#- (ol2) 
anlage und Öllagerung sind Bestandteil dieses Bau sehe inesjV- 

sie sind genauestens zu beachten und zu erfüllen.
5. Die Erschließungsanlagen sind bis zur Schlußabnahme gebrauchs- (4o 

fertig herzustellen (§ 4 Abs. 2 Ziffer 3 BauONW).
6. Die Treppenanlage muß dem § 38 der BauO NW vom 25.6.1962 (38oo)

in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 21 der 
I.DVOzur BauONW entsprechen.

7. Die Decke über dem Heiz-und Öltanklagerraum ist in feuerbe- (46ol) 
ständiger Bauweise herzustellen (§ 47 Abs. 1 I.DVO zur BauO NW).

8. In der Entwässerungsanlage ist ein ausreichender Schutz (56o2) 
gegen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation einzubauen.

9. In den Räumen mit Brausewanne ist ein Badablauf vorzu- (56o3) 
sehen, der zugleich den Fußboden des Raumes entwässert
( DIN 1986. Blatt 1 Ziffer 4.2.2.) .

Io. Die Garagenzufahrt ist vor Beantragung der Schlußabnahme (64o5) 
auf die Dauer befahrbar herzustellen.



Für die Bauaufsichtsbehörde

Bescheinigung
des Bezirksschornsteinfegermeisters zur Schlußabnahme

gemäß § 96 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - BauO NW — in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Januar 1970 (GV. NW. S. 96)

20 Grevenbroich
Kehrbezirk: .............. ................

Bauvorhaben: *9^^______ _ ...................

Meerbusch 5 tank
Bauherr: Inge Edinger

Kapellen-VemAckel

Taubenacker..6.......
(Ort/Straße/Haus-Nr.)

Birkenstr» 4 ..........
(Wohnort/Straße/Haus-Nr.)

Bauschein N r.: .....9......./..... TJ... vom m71 Bauamtes Meerbusen I y oes
(untere Bauaufsichtsbehörde)

Tauglichkeitsbescheinigung zur Rohbauabnahme ausgestellt am 9 e 4 # ... 19 72

Die bei dem oben genannten Bauvorhaben angelegten Rauchschornsteine, Abgasschornsteine, Rauchkanäle, Ab­
gaskanäle und Abluftschächte von Heizräumen einschließlich aller Anschlüsse sind nach Abschluß der Bau­
arbeiten auf ihre Benutzbarkeit von mir untersucht worden.

Diese Bescheinigung ist dem Antrag auf Schlußabnahme beizufügen.

Es sind noch folgende Mängel zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen'):

..... / \ Kurt Wümmers
bi? * Ber - . . . 'r meister

....
UfJ Berliner Str. 29 - Tel. Lank 2736

19 72

_____________
(Bez irksschornsTHlhfegermei Ster)

Nachprüfung:

Die vorstehend unter Nr. 
geführt worden.

aufgeführten Mängel bzw. Änderungen sind beseitigt bzw. durch-

Die Benutzbarkeit der oben genannten Anlagen wird hiermit bescheinigt.

, den 19

(Bezirksschornsteinfegermeister)

') Wenn nötig, Skizze beifügen.

Form. 13 Josef Broich, 415 Krefeld 11, Untere Mühlengasse 1-3, Ruf 4 03 79



STADT MEERBUSCH
DER STADTDIREKTOR

D*r 5todWir«ktor 4005 MwrburA 1 . Postfach 7

Frau
Inge Edinger

4005 Meerbuech 3
Taubenacker 6

63 - Untere Bauaufsichtsbehörde 
vwmm. Bauamt

3, Gonellastr. 32/34
Auskunh .rt.il>

Herr Wetzels
Zimmer

4

Mmerbübch-Lank VormrtHvn. N.bantelte

02150_ 2051-54 26

Dorum vno Z.iUt.n Ihr»« Sdi'.ih.n Mem Zeichen

1129/71 We/S.
D^m 8. Juni 1972

Bauschein-Nr.:M 50/71

öchlußabnahnieschein

gern.§ öe Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(- Lana»sbauordia: - - ' uO. NW) in der Fassung vom 27. 1. 1970 
(GV MW S. 96).

Die beantragte bauaufsichtliche Schlußabnahme des durch vorbe­
zeichneten Bauschein genehmigten Bauvorhabens

Einfamilienhaus mit Garage

auf dem Grundstück Meerbusoh 3» Taubenacker 6

Gemarkung Lank Flur 5 Flurstück 158, 159

hat am 7*6.1972 stattgefunden.

Das Gebäude kann in Benutzung genommen werden.

Bauingenieur

Konten d« S'od'kcn M.«rbu>ch
Kr.ittpoHoii. Gr.«>nL*o«<>, 
Ho >0t7wm0tT.'l. Mwrbuid; Bua.ridi 210 500 
Spar- v. Dariahntkoj». Mwrbvich B&dwidi 41 100 
D.uUcM Öonk. Fil. MrxrbuMh B6d«rich 5315 5M 
Comm.'ibank Fil Mw tuKh-Böd^ich 8404 444

Spor und Dorteh« ckonw. M.erbw.» Strü«. 2310
Dc^nar Bank AG . F,l 05-327 100
Kr«i>iporkou. F.mp«n KrateW. in KrateW 8100
Spor und Oortete.ikokM. MMthvidi Otte-v* 4M 
Po:rW»#ckkonk». K&m 604^2

Sorwkrelten.
8.00 - 12.00 Ute oadw-tr.Map.



Statistisches Landesamt
Nordrhein-Westfalen

4 Düsseldorf — Postfach

Durchschrift für die Bauakte
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung von Statistiken der Bautätigkeit (BauStatG) v. 20 8. 1960 (BGBl. I S 704)

Bitte Erläuterungen beachten!

Nicht ausfüllen!
Lfd Nummerfl)

1 1079
Dez. 33

Fernruf 683311
Nebenstelle 416

Für jedes Gebäude und für jede Baumaßnahme an 
bestehenden Gebäuden ist eine gesonderte 

Zählkarte anzulegen.

Termin: 5. jeden Monats

Bauschein-Nr. oder Aktenz.

5o/7l

1. Lage des Bauvorhabens:

Kreis: Grevenbroich

Datum der Baugenehmigung 
oder des Abganges

12.5.1971
Datum der Baufertigstellung

Gemeinde: Meerbusch Lank

Straße:.. Taubenackerstr. 6 Haus-Nr.

2 Bauherr:
134

Name - Firma

Anschrift:......

Inge Edinger
Kapellen-Vennikel, Birk enstr   4

9 10 11 12

Zugang Abgang
1 (13) 2 (13)

a) bei Firmen - Unternehmen - Behörden - Selbständig Berufstätigen
Angabe der Art bzw. Tätigkeit des Betriebes.
Art des ausgeübten Gewerbes bzw. Berufes...................................................................................................

(z. B Landwirtschaft, Chemische Fabrik, Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Spedition. Arzt. Friseur u. äj
b) bei allen übrigen Bauherren eine der folgenden Angaben ankreuzen

Beamter oder Angestellter 

ohne Beruf X

Arbeiter Rentner/Pensionär [ |

Personengemeinschaft des privaten Rechts

Betreuer/Kaufanwärter.

3. Gebäudeart
a) Wohngebäude %
b) Nichtwohngebäude Schwimmbad im Keller

(Spezielle Zweckbestimmung angeben: z B Amtsgebäude, Werkhalle, Bürogebäude. Altersheim, Scheune. Stall)

4. a) Zugang durch
Neu- oder Wiederaufbau k I

b) Abgang eines ganzen Gebäudes

Umbau eines ganzen Gebäudes 

eines Gebäudeteils

Baumaßnahme am 
bestehenden Gebäude

5. Fertigteilbau Ja Nein X

1

14

1

14

2 2

3 3

4 4

5 5

0

15

0

15
2 2

5 5

16 16

17 17

a) Umbauter Raum b) Nutzfläche c) Wohnfläche

Zugang

Abgang

Zugang

Abgang

Zugang

Abgang

733 cbm

cbm

18

42 qm 13o qm

qm qm

19 20

d) Wohnungen
Wohnungen mit 5 _ Räumen Wohnungen insges darunter 

mit Kochnischen1 2 3 4 5 6 7 und mehr

1 1

21 22 23 24 25 26 27 28 29

e) Zimmer und Küchen in Wohnungen f) Einzelzimmer außerhalb

Küchen Zimmer
von vvonnungen

über 10 qm bis einschl 10 qm über 10 qm 6 bis einschl. 10 qm über 10 qm 6 bis einschl. 10 qm

1 3 1

32 33 34 35 36 37



Bauüberhang
(Für Wohn und Nichtwohngebäude)

Bitte Richtlinien durchlesen1 Zutreffendes vom Ermittler ankreuzen.
Für zusätzlich festgestellte Bauvorhaben sind Baugenehmigungszählkarten auszufüllen und beizufügen.

Das umseitig beschriebene Bauvorhaben ist

bereits fertiggestellt und bezogen

(Baufertigstellungszahlkarte beifügen!)

unter Dach

(rohbaufertig)

noch nicht 

unter Dach

noch nicht 

begonnen

als Genehmigung

erloschen

1. Bauzustand am 31. 12. 1971:

—
1 2 3 4

II. Bauzustand am 31. 12. 1972:

—
1 2 3 4

III. Bauzustand am 31. 12. 1973:

—
1 2 3 4

IV. Bauzustand am 31. 12. 1974:

—
1 2 3 4

V. Bauzustand am 31. 12. 1975:

—
1 ___|2 __ |_3 4

VI. Bauzustand am 31. 12. 1976:

—
1 2 3 4

VII. Bauzustand am 31. 12. 1977:

—
1 2 3 4

VIII. Bauzustand am 31. 12. 1978:

— 1 2 3 4

IX. Bauzustand am 31. 12. 1979.

—
1 2 3 4

X. Bauzustand am 31. 12. 1980:

—
1 2 3 4
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Stadt Meerbusch 
Der Stadtdirektor 
- Bauamt -
Aktenzeichen: /J 4005 Meerbusch 1, den /*

Mitteilung über neu erbaute oder veränderte Gebäude
1. Lage des Gebäudes: *' ' Straße, Nr.: "

Grundbuchbezeichnung: Band Blatt Flur ‘ Parz. Nr. 1 . V .

2. Eigentümer - Bauherr des Gebäudes:___________ _____________ __________ ___ _

Wohnort: Haus-Nr. 

Bevollmächtigter oder gesetzlicher Vertreter des Eigentümers:

3. Art des Gebäudes (z. B. Einfamilienhaus, Mietwohnhaus usw ):________________________________________________________________

4. Bei Neubauten: 

a) Gesamtfläche des Grundstücks qm b) Größe der bebauten Fläche' - qm

c) Frontlänge des Grundstücks zur Straße Ifdm

5. Zahl der Stockwerke des Gebäudes: 
(Kellergeschoß und Dachgeschoß sind getrennt anzugeben)

6. Zahl der ausgebauten Wohnungen: _

7. Bei baulichen Veränderungen:

a) Art der Veränderung:____________________ ______ ___________ ____________________________________________________
(z B Ausbau des Dachgeschosses als Wohnung, Anbau 1 Werkraum usw.)

b) Genaue Beschreibung der Veränderung:

8. Baukosten (evtl, schätzungsweise) DM

Bei Neubauten  cbm (Umbau-Raum x DM cbm-Preis) =  DM

9. Rohbauabnahme war am hfalt 27.10,71 Schluß-Gebrauchsabnahme war am 

10. Wann ist der Neubau, Anbau, Umbau usw. bezugsfertig geworden-?

11. Bauausführung durch Unternehmer:

12. Planung durch Architekt:

13. Statik durch:
I. A.



B eschreibung der Ölfeuerungs
auf dem Grundstück ~ IxAvtb

a n 1 a g e
Nr. G

I Art der Anlage
1. Warmwasser/Heißwasser/Niederdruckdampf 

Vorlauftemperatur höchstens ^6 Ox — — — — — — a— •— — °C
2. Offenes/Geschlossenes System 

Membran-Druckbehälter, Bauart:

II. Kessel
1. Fabrikat:
2. Bauart : 1) o VW ü tV\ vw
3. Nennheizleistung: 3>c. uo-c

III. Ölbrenner - für Heizöl EL -

Kreis Grevenbroich 
i/ Der Oberkreisdirektor 
—NT “e7e" xh" FTorSe 

- Außenstelle Nord -
Für öiheizungsaniage und 

Heizöllagerung
EauauTTichtlTUi e p r uFf 

für üaugenehnri gong'Ne

Kaarst den-------------------------- —
LA.

1. Fabrikat:
2. Baumuster-Nr

IV. Kamine, Lüftung
1. Wirksame Kaminhöhe: r
2. Querschnitt des Abluftkamins

(Traber)
iechn. Kreisangestellter 

Kaminquerschnitt:
Zuluftkanals:

V. Heizraum
1. Wände (Material, Stärke): LSV
2. Decke: Stahlbeton cm stark, unterseitig cm verputzt

oder:___ A&l _______________________________
3. Tür: Feuerbeständige/Feuerhemmende Stahltür nach DIN 18o81/ 

18o82

VI. Heizöllagerraum
1. Wände (Material, Stärke):________________________  ✓ _
2. Decke: Wie Heizraum oder:______________________ /
3. Tür/Luke: Dichtschließend, aus Stahl, feuerhemmend nach

DIN 41o2

VII. Heizölbehälter
1. Bauart: — — — — — — — *— — — — — .
2. Abmessungen: 0

1, - XtA vvwkr-
4^ E 3<i al951 

L’ % Vwiaa/ Inhalt: t A
VIII. Grundwasserschutz

1. Doppelwandiger Behälter DIN 6608/2 - 6616/2
Kontrollgerät PTB-Nr.

2. Lecksicherungsgerat PTB-Nr.
3. öl auffä^gwann^ aus Jtanlboton, geputzt/ aus Zemente st rieh

_cm
mit Drahtgewebe oder bewehrt/ün^ oI3Icht
gestrichen

4.

den_ _4

(Bauherr)

C\aa tV
(Planverfasser)

ARNOLD KOTIER 
400 3
—JtjJäÜSahsiA--------

(Fachbauleiter)
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Bei der Installation der Ölheizungsanlage sind zu beachten:

Die Richtlinien für den Bau und die Einrichtung: mr mn*. V rT- 
Heizräumen und ihren Brennstoff! ......hhhu / 'n ,, ijrc-c-niiTrri r- 
linien - HdHrl^.d^i^ri^ 5 lu........................."y 2.1958,
MBleJJP-1ä. 2615), soweit sie nicht durch die im Bauschein 
genannten Bestimmungen geändert sind.

Die Richtlinien für die bauaufsichtliche Behandlung von C1- 
heizungsanlagen und die Hormblätter DIN 47^R - tlfeuerungen 
in Heizungsanlagen - und IHN 4?87 - ilbrenner - bauaufsicht­
lich eingeführt durch RdErl. d. Ministers f. Wohnungsbau und 
öffentliche Arbeiten vom 23.1.196° (MB1. S. 554).

Das Gesetz zum Schutze vor 1uftverunreinigunr, Geräuschen 
und Erschütterungen - Immissionsschutzgesetz (ImschG) vom 
50.4.1962 (GV.NW.S. 225) mit den Verwaltungsvorschritten 
zum Gesetz zum Schutze vor Luftverunreinigungen, Geräu­
schen und Erschütterungen.

Die Erste Verordnung zur Durchführung des Immisi onsschutz- 
gesetzes (allgemeine Begrenzung des Rauchauswurfes) vom 
26.2.65 (GV.NW.S.118).

Die Dritte Verordnung zur Durchführung des 
gesetzes (Auswurfbegrenzung bei euerungen 
vom 25.10.1965 (GV.NW.S. 225).

Immisionsschütz- 
mit iIbrennern

Die Verordnung über die Errichtun- und den Betrieb von 
Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer 
Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung und brennbare Flüssig­
keiten - VbF) vom 18.2.1960 - Bundesgesetzblatt feil I S.81).

Die Verordnung über Anforderungen- insbesondere technischer 
Art, an Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung 
brennbarer Flüssigkeiten zu Lande (Technische Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten - TVbF vom 10.9*1964 (Bundes- 
gesetzblat Teil I S. ?17).

Die Verordnung über das Lagern wassergefährdender Flüssig­
keiten (Lagerbehälter-Verordnung -VlwF-) vom . .1°68
RdErl. des Ministers f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten 
und des Arbeite- und ^ozialministers Gesetz- u.Verordnungs­
blatt f.d. Land Nordrhein-Westfalen S. Jahrgang I968 S. 1581.

Die Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Lagerbehälter- 
Verordnung (VlwF) vom 16.12.1968.

Die techn. Bestimmungen zur Lagerbehalter-Verordnunr 
(TVLwF) vom 16.12.1968

Die vorläufigen Richtlinien für die AufsteJ^jxiip--wrr*oTb 
feuerten LufterhitzernClufterhit zorJ ChCTinien) in der 
mit RdErl.d.Minis^r^.-fai^ glanung, Wohnungsbau und
öffentlJjxhe--frrT)e^ vom 4.5*1964 bekanntgemachten Fassung 
fmrnJwTs. 558).

Nach § 80 (1) der BauO NW in Verbindung mit § 80 (15) ist 
die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Feuer-
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Stätten über 20.ooo kcal/h bei Gasfeuerstätten über 70.000 kcal/h 
sowie die Aufstellung von Ölbehältern von mehr als o,3 cbc In­
halt, genehmigungspflichtig.

Die Anlage ist so zu betreiben, daß die Nachbarn durch 
Rauch, Ruß oder Gerüche nicht belästigt werden.

Vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage ist die Schlußabnahme 
schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind folgende Be­
scheinigungen beizufügen:

a) eine Erklärung des verantwortlichen Unternehmers bzw. 
des Fachbuuleiters, daß die oben aufgeführten Bestim­
mungen beachtet sind und daß die Anlage betriebssicher 
ist;

b) bei oberirdisch aulgestellten Behältern:
eine Werkbescheinigung der Herstellerfirma, aus^jie-r^sich 
Werkstoff, Bauart und Korrosionsschutz der^Petmlteranlage 
und die auf dem Herstellerschild entt^xl-t^nen Angaben er­
geben;

c) eine Bescheinigung übejxbTedurch den anerkannten Sach­
verständigen dur^hgg^uhrte Prüfung des Behälters (Bau- 
und Wasser^raci^probe ) ;

d) ein^^^scheinigung über Material und Art des öldichten 
Anstrichs der Clwanne;

e) bei unterirdisch gelagerten Behältern:
eine Werksbescheinigung der Herstellerfirma, aus der 
sich Werkstoff, Bauart und Korrosionsschutz der Behälter­
anlage, die auf dem Herstellerschild enthaltenen und am 
Domflansch eingeschlagenen Angaben sowie die Art der vom 
Hersteller durchgeführten i rüfungen ergeben;

f) eine Bescheinigung über die durch den technischen tber- 
wachungsverein durchgeführte Überprüfung des Behälters 
einschließlich Funktionsprüfung des Leckanzeigegerätes;

g) eine Bescheinigung der Tankeinbaufirma, daß der (die) 
Behälter ordnungsgemäß und ohne Beschädigung eingelagert 
wurde (n);

h) eine Beschein!gung de* BcniikJ-Lhürnctrinfrgcrcri^t^rs, 
dass ^^ch^cna-^iTieu^ Zu- und Abluftschacht in Ordnung 
sirrt;

Kessel typ ______________________________
Nennleistung  kcal/h
Brennerfabrikat _______________________  
üldurchsatz kg/h

_________________ Krd. Keller-_______ Batterietank( s ) 
(Stahl-Kunst stof f )

Fassungsvermögen insgesamt o &1.
DIN 6608-6608/2 - 6616 - 6620 - 6625

IX 3.ooo/4.7o



Auflagen für 01heizungsan1bgen und
unterirdische Öl 1 agerurig

zum Bausehei n Az . : so /?l S7

Auf die folgenden Funkte der im Bausche i u au Igo 1 ühr(en 
Beytim: mugen wird Besonders hin g e w i c < u :

I. Hei/räuup
1. Dur Heizraum muß von allen Raumen feuer bos 1ändi g 

abgetrennt sein. Die elektrische Anlage der 01brennor 
einsohl. HeizölVorwärmung muß durch einen vor dem 
Heizraum befindlichen, auffällig und dauerhaft ge­
kennzeichneten Notschalter ausgeschaltet werden 
können. Sofern das Öl dem Brenner frei oder durch 
Hebewirkung zulauft, muß die ülzufuhr außerhalb 
des Heizraumes an einer auch im Gefahrenfalle 
sicher zu erreichenden Stelle unterbrochen werden 
können. Das Absperrventil muß gekennzeichnet sein.

2. Vor dem Heizraum ist ein für 01 brande geeignetes 
Löschgerät (MindcstfülImengc 6 kg, bei Anlagen 
mit einer Nennleistung von mehr als 25o.ooo kcal/h 
MindestfülImengc 12 kg) betriebsberei L zu halten.

3. Die Türen des Heizraumes müssen nach außen au f- 
schlagen und, sofern sie nicht unmittelbar ins 
Freie führen, mindestens feuerhemmend nach DIN - 
Blatt 18002 und selbstschließend sein.

4. Bodenabläufe in Heizräumen sind entweder durch eine 
Heizölsperre oder eine 25 cm hohe Mauer gegen Ein­
dringen von Heizöl zu schützen oder mit Beton zu 
vergießen. Revisionsschächte und Fumpensümpf e sind 
durch eine 25 cm hohe Mauer gegen das Eindringen 
von Heizöl zu schützen.

5. Befinden sich in der Nähe des Heizraumes (in be­
nachbarten Räumen) Bodeneinläufe ohne Ölabscheider, 
so ist durch eine 20 cm hohe Bodenschwelle in der 
Heizraumtür dafür zu sorgen, daß etwa im Heizraum 
auslaufendes Öl nicht in diese Bodenein Läufr ge­
langen kann.

6. Decken und Wände des Heizraumes sind ziiv^ii^m-t-zirh 
und mit einem gasdichten AnstricJ^^Mr'Versehvn oder 
es ist dem Putz ein porcng^kTioßendes Mittel zuzu­
setzen (bei mehr ^Ls-^rüTooo kcal/h) .

7. Der lie-i-Zraum muß ein Fenster haben, dessen Größe 
fnl'nd. 1/12 der Grundfläche betragen soll.

-2-



8. Die erforderliche Verbrennungaluft ist aus dem _ , 
Freien zu entnehmen und dem Brenner durch eipdn 
Zuluftkanal zuzuführen , der einen Quer scj>Mrft t von 
mind. 50 % des Schornsteinquerschni^Xs haben muß 
und höchstens 50 cm über dem Fußjxloen endet. Der 
Zuluftkanal ist so nuszuluhnX; daß etwa auslau­
fendes ÖL nicht cindringep^Kmm. Außerhalb des 
Heizraumes muß der ZuItrft Kanal fourrbesLaudig und 
gasdicht sein.

9. Dio Abluft ist/durch einen besonderen Abluft- 
schornsteiii/fiit einem QuorschnitL von mind. 25 % ,, 
des Schorfsteinquerschni t Les, mind. jedoch 180 cm“ 
über Djy<n abzuführen. Die Abluf tö ffnung muß im 
Hcizixtum unmittelbar unter der Decke liegen und 
daiXL im Heizraum nicht vergittert sein.

10. Der Kessel muß mit einem Typenschild versehen sein, 
auf dem auch die Nennleistung angegeben ist.

11. Es dürfen nur Brenner eingebaut werden, die der 
Typenprüfung unterzogen wurden und das Baumus ter- 
kennzeichen tragen.

12. Bei Kesseln mit Ölfeuerung dürfen keine brennbaren 
Gegenstände im Heizraum gelagert werden.

13. Der Heizraum muß eine den VDE - Richtlinien ent­
sprechende elektrische Beleuchtung haben.

11. Bronnsto1flagerung Unterirdisch

1. Heizölbehälter dürfen nur von Firmen borgesteilt 
werden, die einer Güteüborwachung unterliegen.
(Gütegemeinschaft oder Einzoiüberwachungsvertrag 
mit dem TÜV). Sie sind vor der erstmaligen Füllung 
durch einen anerkannten Sachverständigen zu über­
prüfen.

2. Alle unter die Vorschriften der Technischen Ver­
ordnung über brennbare Flüssigkeiten (TVbF) vom 
10.9.1964 fallenden Behälter müssen bei einem Fas­
sungsvermögen bis zu 3.5OO 1 aus mind. 3 mm starkem 
Stahlblech, bei einem größeren Fassungsvermögen aus 
mind. 5 mm starkem Stahlblech hergesteilt werden.

3. Alle Behälter müssen ein Herstellerschi Id tragen, 
aus dem Hersteller, Herstellernummer, Baujahr und 
Nenninhalt ersichtlich sind, bei den einer Güte­
gemeinschaft angehörenden Tankherstellern auch 
das Gütezeichen.

4. Jeder Lagerbehälter muß mit einem Füllstandanzeiger 
ausgerüstet sein. Schaugläser sind nicht zulässig, 
es genügt jedoch ein Peilstab.

-3-
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5. Der Füllanschluß von Heizölbehältern muß außer­
halb des Gebäudes liegen.

6. Tankentlüftungen müssen ins Freie führen. Sie 
sollen 2,50 m hoch geführt weiden, dürfen jedoch 
nicht über Dach enden. Auf ausreichenden Durch­
messer der Entlüftungsleitung ist zu achten.

111. Unterirdische Lagerung des Heizo1behä1ters

1. Bei Ausschachtung der Grube für die unterirdische 
Lagerung des Tanks und der Leitungsgräben ist auf 
bestehende Versorgungs- und Kanal Leitungen Rück­
sicht zu nehmen.

2. Die Einlagerung des Heizöltanks in die Grube ist 
der oben genannten Behörde mind. 48 Stunden vorher 
anzuzeigen.

3. Die Einlagerung des Tanks in die Grube und die Ver- 
füllung ist ohne vorherige Zustimmung der oben ge­
nannten Behörde unzulässig. Bei einem Verstoß gegen 
die Forderung ist u.U. das Ausgraben des Tanks und 
das Ausheben desselben aus der Grube erforderlich. 
Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

4. Der Tank ist auf eine mind. 20 cm starke Sandschicht 
zu legen und ringsum mind. in gleicher Stärke mit 
Sand oder steinfreiem, nicht aggressiven Boden ab­
zudecken. Die Grube darf nicht mit Bauschutt ver- 
füllt werden.

5. Der Tank ist so zu verlegen, daß er ein Gefälle von 
mind. 1 % zum Dom hat. Er muß doppelwandig sein.

6. Der Domschacht muß so geräumig sein, daß die er­
forderlichen Arbeiten und Prüfungen im Schacht un­
gehindert durchgeführt werden können und alle 
Rohranschlüsse zugänglich sind.

7. Der Domschacht ist mit einem tageswasserdichten 
Deckel aus nicht brennbaren Baustoffen zu verschließen 
Der Deckel muß etwa auftretende Verkehrs lasten auf­
nehmen können. Belastungen dürfen durch den Dom­
schacht nicht so auf den Tank übertragen werden, 
daß dieser oder die Isolierung beschädigt wird.

8. Durch das Erdreich führende Leitungen sind in den 
Schutzrohren, die Gefälle zum Keller haben, zu 
verlegen*

9. Der Behälter muß doppelwandig sein und ist mit einem 
Leckanzc igegerät auszustatten.

-4-



10. Die Behälteranlage muß nach § 6 der Lagerbehä 11 er- 
verordnung vom 19.4.1968 (GV.NW.S.198) erstmalig 
vor Inbetriebnahme und danach in Abständen von 
längstens 5 Jahren durch einen anerkannten Sach­
verständigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
hin überprüft werden. Die Prüfung isl von dem 
Betreiber der Behälteranlage auf eigene Kosten 
zu veranlassen. Über das Ergebnis der Prüfung 
stellt der Sachverständige eine Bescheinigung 
nach vorgeschriebenem Muster aus. Diese ist der 
obengenannten Behörde innerhalb der angegebenen 
Frist vorzulegen. Vor der Prüfung ist der Tank von 
innen zu reinigen.

11. Die Gebrauchsabnahme der Behälteranlage ist nach 
spätestens 20 Jahren zu wiederholen.

12. Die Ölfeuerungsanlage muß jährlich mind, einmal 
durch die Herstellerfirma oder einen Sachkundigen 
überprüft werden. Dabei ist die gesamte Anlage zu 
prüfen, zu reinigen und bei festgestellten Mängeln 
instandzusetzen. Insbesondere ist darauf zu achten, 
daß der HeizöIbehä1 ter und sämtliche Rohrleitungen 
und -Verschraubungen dicht sind. Die Beauftragung 
eines ständigen Kundendienstes wird empfohlen.

13. Gemäß § 27 Abs. ü des Landeswassergesetzes ist der 
nächsten Ordnungsbehörde oder der Polizei unver­
züglich zu melden, wenn wassergefährdende Stoffe 
aus Behältern mit einem Fassungsvermögen von mehr 
als 100 J oder aus Leitungen auslaufen.

14. Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß 
gern. § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 27-7.1957 
der Betreiber einer Tankanlage für alle Schäden, 
welche durch eine Grundwasserverunreinigung infolge 
Ausfließens von Mineralölen entstehen, haftbar ge­
macht wird.

IV. 5ooo/4.7o



9
2. Bescheinigung

Der Kk Lagerbehälter einschließlich Zubehör wurde®) wie folgt geprüft:

Der Bauschein/ Nr.5o/71 A XDfcJCÄeXÄ.om ^0.4.1971 lag vor.

Yi KtYi Y YAcXbAod Yr* pf»Y^ Y yar^ijtfy

PrüfzeugnisXXiber die Bau- und Druckprüfung und den äußeren Korrosionsschutz 

lagMK— XKÖ4 — vor.

Der ordnungsgemäße Einbau der Behälteranlage ist durch ^16 1 Irma Ribbeln, Krefel J—Uerd •

eine Be-
(W............. . ....................„....................... — — bescheinigt worden.
Uber den ordnungsge läßen Einbau des Grenzwertgebers lag 

ti# YiYYftnC if.XflTyiU y Y

döC ........ -..............—.......................  — OLiXXXXSCX

Das Merkblatt über Betriebs- und Verhaltensvorschriften (§ 7 Abs. 2 VLwF) ist

—vorhanden und — X®XX- vorschriftsmäßig angebracht.

Die Anlage befindet sich —vavhac in einem ordnungsgemäßen Zustand. Sie entspricht 

der VLwF^kxgbhbodosx

3. Hinweise

□ Eignung und Dichtheit des Auffangraumes können nicht beurteilt werden; eine  
besondere Prüfung durch einen Bausadiyersxäiidigea-7—SachvefsfähdTgen für 
Bodenmechanik, und ErdbätTisE erforderlich.

Eine Ausfertigung dieses Prüfungsberichtes ist nach § 6 Abs. 2 Satz 2 VLwF der 
unteren Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. Der Betreiber ist damit einverstanden, daß 
der Sachverständige dies für ihn erledigt.

Spätester Termin für die nächste wiederkehrende Prüfung: XIX gemäß VLwF
Prüftag, 27.6.1972

Mönchengladbach 4.7.1972
Ul i- ......................... ’den .......................

Unterschrift

(Ing.(grad.)Richter)

1/026 9.70
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Wr/7 
Abnahme-Formular für Ölheizungen und Behälter

Betr.: Abnahme der Heizungs- und Behälteranlage 
auf dem Grundstück:..................................................................................  

am:..........................................................................................................................  
Bauherr:..............................................................................................................

Liegen folgende Bescheinigungen vor?

Fachbauleiter-Gutachten
Werksattest für den Tank
Druckprobebescheinigung(Wasserdruckprobe)

,Werksattest;
TÜV-Bescheinigung für Leckanzeigegerät
Erdtank-EinlagerungsbeseheinigungtVerfüllungsbeseheinigung)
Schornsteinattest Qnicht bei Neubauten)

Prüfattest für Erdtank

Baumusterprüfung des Brenners, (nur wenn Anlage v.d.1.7.196o 
erstellt wurde).
Bescheinigung über Material und Art des öldichten Anstrichs
im Brennstofflagerraum.

Pläne und Auflagen durchsehen, ob besondere Anforderungen gestellt 
wurden.

Heizraum
Notschalter vorhanden - gekennzeichnet
Absperrventil
Feuerlöscher vorhanden - vor dem Heizraum
Heizraumtür vorhanden -feuerhemmend -selbstschlleßend-
nach außen aufgehend (nur über 4o.ooo kcal/h Nennleistung oder 
bei Öllagerung im Heizraum und Treppenraum) 
Schwelle in der Heizraumtür -Nebentür - Außentür
Decken und Wände verputzt - und gasdicht gestrichen (nur über
4o.ooo kcal/h Nennleistung oder bei Öllagerung im Heizraum)
Lichte Höhe des Heizraumes - (nur cm statt 21o - 24o cm)
Fenster 1/12. der Fußbodenfläche (nur über 4o.ooo kcal/h Nennl.) 
Zuluftkanal 5o cm der Fußbodenfläche -groß genug (nur über 5o.ooo 
kcal/h Nennleistung) 
Abluft -unter Decke- Größe - Gitter
Wanddurchbrüche
Bodenablauf
Revisionsschacht
Pumpensumpf
Notausgang vorhanden -gekennzeichnet(nur über 3oo.ooo kcal/h Nennl.) 
Steigeisen für Notausgang
Typenschild des Kessels - Kesseltyp
Nennleistung kcal/h

b.wenden
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Typenschild des Brenners -Fabrikat- 
Baumusternummmer vor 1961
Nennleistung -kg/h max. 
Elektr. Beleuchtung 
Brennbare Gegehstände im Heizraum 
Heizöllagerung 
Herstellerschild (RAL - RG 616) 
Nenninhalt 
Füllanzeigegerät 
Grenzwertgeber 
Füllanschluß außerhalb des Gebäudes 
Entlüftungsleitung 2,5o m hoch (nicht über Dach) 
Im Heizraum 
Nenninhalt unter 5ooo Itr.
Abstand Ressel - Behälter mind. 2,o m - mit Schutzwand mind.1,o 
Wandabstände - Bodenabstand - Deckenabstand 
Auffangvorrichtung - öldicht 
Im Brennstofflagerraum 
Tür oder Luke vorhanden -feuerhemmend-selbstschliessend (nur über 
5.ooo 1 Lagermenge oder wenn Luke im Heizraum vorhanden) 
Hinweisschild - Heizöllagerraum 
Unterkante hoch genug 
Boden und Wände öldicht 
Wandabstände -Bodenabstand -Deckenabstand 
Elektrische Beleuchtung 
Lüftung des Brennstofflagerraumes 
Schornsteinöffnungen 
Brennstofflagerraum -Verputz- Decke-Wände 
Steigeisen (wenn höher als 7o cm Einstieg) 
Unterirdische Lagerung 
Domschacht innen öldicht 
Leitungen im Schutzrohre 
Leckanzeigegerät (I.A.S. -A8if-FAFNIR-Tankblase) 
Tankabdeckung -leicht- schwere 
Absperrventil - Domschacht 
Herstellerschild (DIN 66o8-1 oder DIN 66o8-2).

(X) 5.000 Stck. September 197o
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Werner Derksen
Bezirks-Schornsteinfegermeister
Lessingstr. 12 Telefon 021 51 / 6 93 53

4150 Krefeld

Bauherr

Herr
Gerhard Bachmann
Taubenacker 6
Meerbusch - L^nk

&
Sta ~ : jsch .

8 !

Amt

(Anschrift des Bauherrn)

Bauschein-Nr.: ____________________________________

Das Original ist für die Bauaufsichtsbehörde, 
die Durchschrift für den Betreiber / Bauherrn bestimmt.

Bescheinigung
des Bezirksschornsteinfegermeisters zur Bauzustands­
besichtigung gemäß § 77 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Juni 1984 (BauO NW).

Bauvorhaben:
Austausch der vorhandenen Ülzentral

Heizung mit Ww. im Kellergeschoß

Angeschl. Feuerstätte:Brot je.EB-U- 
30 Bj.1991 mit 30 kw/h

(laut Baugenehmigung)

Meerbusch - Lank
(Untere Bauaufsichtsbehörde)

Der /DtÖ'bei dem obengenannten Bauvorhaben angelegte^ bzw. bestehende^ nachstehend aufgeführte(^

1 Schornsteine zum Anschluß von Feuerstätten für 
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
 Schornsteine nur zum Anschluß von Feuerstätten 
für gasförmige"Brennstoffe

 Kanäle zum Anschluß von Feuerstätten für feste, 
flüssige und gasförmige Brennstoffe
 Kanäle nur zum Anschluß von Feuerstätten für 
gasförmige Brennstoffe

wurde / wurden begutachtet.

Lüftungseinrichtungen für Heizräume/Aufstellungsräume
Belüftungsanlagen Entlüftungsanlagen

Lüftungseinrichtungen für Räume nach DIN 180171)

_______________ DIN 18017 BI. 1

mit DIN 18017 BI. 2
Hauptschachte Nebenschächte

mit DIN 18017 BI. 3
Hauptschächte Nebenschächte

PiC/ der Schornstein^ sirtcT / ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.
pK7 der Schornstein^sklcD ist für angeschlossene Feuerstätten geeignet. ( bedingt )

□ Die / der Schornstein(e) sind / ist nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand.
□ Die / der Schornstein(e) sind / ist nicht für angeschlossene Feuerstätten geeignet.

Es sind noch folgende Mängel zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen:

Der vorhandene Schornsteinquerschnitt ist für die angeschloßene Feuerstätte 

um das 1,5 fache zu groß bemessen.
Fachlich habe ich keine Bedenken gegen den Betrieb der Feuerungsanlage, 
solange sich keine Durchfeuchtungserscheinungen bemerkbar machen.
Im Falle einer Schornsteindurchfeuchtung,muß der Schornsteinquerschnitt 

dem geltenden Baurecht angepaßt werden.

Nachprüfung
Die vorstehend unter Nr.aufgeführten Mängel bzw. Änderungen sind beseitigt bzw. durchgeführt worden.
Die Ordnungsmäßigkeit bzw. Eignung der oben genannten Anlage(n) wird hiermit bescheinigt.
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_ den ___________________ 19___ __________________________________________
Bezirks schor nsterfegerme! ster

Diese Bescheinigung ist der Bauaufsichtsbehörde mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung (§ 77 Abs. 1 und 4 BauO 
NW) vorzulegen. Die Begutachtung stützt sich auf die Prüfung des / der □ Rohbauzustandes des / der Schornsteine(s) 
CX fertiggestellten Schornsteine(s), Skizzen oder Hinweise siehe Rückseite.

Bei der Errichtung von Schornsteinen kann der Bezirksschornsteinfegermeister eine abschließende Beurteilung nur 
dann abgeben, wenn er die Schornsteine auch im Rohbauzustand überprüft hat.
') Auf Verlangen des Bauherrn oder nach Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde prüfen.



Bauvorhaben. z.B Einfamilienhaus. Mehrfamilienhaus. Geschoß

haos
Straße, ggf Grundstock

G^t-ha.'-ci ßflcli
h^os 3 Tbt^acl/^

Fachunternehmererklärung 
zur Heizungsaniagen- 
Verordnung
Zutreffendes bitte ankreuzen El und ausfüllen

Bauherr

Gwatd ßüohmefnn
Straße gggg

Art der Anlage(n):
13 Heizungstechnische Anlage

0 als Zentralheizung □ mit Einzelheizgeräten
0 Brauchwasseranlage

0 als Zentralsystem □ mit Einzelgeräten

Die Anlage(n) wird/werden betrieben mit
0 Wärmeerzeugerin) mit

0 festen 0 flüssigen □ gasförmigen Brennstoffen
□ Fernwärme □ Wärmepumpe

□ elektrischer Widerstandsheizung
□ sonstiger Wärmequelle (erläutern)

a) Der Wärmebedarf des Gebäudes/der Räume nach
0 den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4701) oder
□ § 4 Abs. 2 HeizAnIV mit □ 0,10 kW/m2 □ 0,13 kW/m2
beträgt kW

b) Der Zuschlag für
□ raumlufttechnische Anlage(n)
□ sonstige Wärmeverbraucher (angeben)_____________

beträgt kW
c) Der Zuschlag für Brauchwasserversorgung

(nur zulässig, soweit dadurch die Summe a) bis c) 20 kW/
25 kW nicht überschreitet) 
beträgt kW Summe a) bis c):______ kW

Der/Die Wärmeerzeuger hat/haben , 
eine Nennwärmeleistung von kW
□ eine Abgastemperatur von nicht mehr als 130°C 
ist/sind Kl NT-Kessel □ Dampfkessel der Gruppe III 

oder IV nach der Dampf­
kesselverordnung

Umfang der ausgeführten Arbeiten:
0 Errichtung 0 Ersatz 0 Erweiterung □ Umrüstung mit 

□ Wärmeerzeuger_ (Anzahl) □ Fernwärme-Hausstation 
□ Einheiten/Geräte mit elektrischer Widerstandsheizung

________ (Anzahl)
□ Wärmeverteilungsanlage (Rohrnetz, Heizflächen)
□ Wärmedämmung durch Rohrleitungen
0 Einrichtungen zur Steuerung und Regelung der heizungs­

technischen Anlagen
□ Sonstigem (erläutern)

Weitere Teile der Anlage(n) sind von anderen Unternehmern oder 
in Eigen- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt worden

□ ja 8 nein

Erklärung:
Ich versichere, daß ich bei der Ausführung der vorgenannten 
Baumaßnahmen die Anforderungen der Heizungsaniagen-Verord­
nung - HeizAnIV - vom 24. Februar 1982 (BGBl. S. 205) i. d.
Fassung vom 20. Januar 1989 (BGBl S. 120) erfüllt habe. Hierzu 
erkläre ich ergänzend folgendes:
1. Wärmeerzeuger
1.1 Zentralheizung mit nur einem Wärmeerzeuger, ausgenommen 

NT-Kessel oder Kessel mit Abgastemperaturen bis 130°C 
(§ 4 Abs. 1 und 2 HeizAnIV)

Die Nennwärmeleistung des Wärmeerzeugers beträgt nach dem 
Typen-/Zusatzschild*kW.
• — nicht Zutreffendes streichen

Gesehen und weitergeleitet an die

1.2 Anlagen mit nur einem Wärmeerzeuger von mehr als 120 kW 
für flüssige oder gasförmige Brennstoffe (§ 4 Abs. 3 HeizAnIV) 
Die Feuerungsleistung des Wärmeerzeugers ist 
□ mehrstufig □ stufenlos verstellbar

1.3 Anlagen mit mehreren Wärmeerzeugern (§ 5 Abs. 1 HeizAnlv) 
Die Wärmeerzeuger sind mit Einrichtungen versehen, die 
Verluste durch nicht in Betriebsbereitschaft befindliche 
Wärmeerzeuger verhindern
ja, mit □ selbsttägigen Einrichtungen 

□ nicht selbsttätigen Einrichtungen

2. Wärmedämmung
2.1 Die Rohrleitungen sind gegen Wärmeverluste gedämmt 

(§§ 6 und 8 Abs. 1 HeizAnIV)
□ insgesamt

□ teilweise (Begründung)_________________________
□ nicht (Begründung)_________________________

2.2 Der/ßfe 0 Wärmeerzeuger (§ 5 Abs. 2 HeizAnIV) 
0 Speicher (§ 8 Abs. 4 HeizAnIV)

ist/sind gegen Wärmeverluste gedämmt
3. Einrichtungen zur Steuerung und Regelung
3.1 Die Zentralheizung ist mit zentralen selbsttätig wirkenden Ein­

richtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr 
in Abhängigkeit von
0 der Außentemperatur oder
□ anderer Führungsgröße (angeben)_______________ und
□ der Zeit ausgestattet (§ 7 Abs. 1 HeizAnIV)

3.2 Die heizungstechnische(n) Anlage(n) ist/sind mit selbsttätig 
wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Temperaturregelung 
ausgestattet (§ 7 Abs. 2 HeizAnIV)
0 ja □ nein (Begründung)

4. Brauchwasseranlage(n)
4.1 Die Brauchwassertemperatur im Rohrnetz ist auf höchstens 

60° C begrenzt (§ 8 Abs. 2 HeizAnIV)
3 ja □ nein (Begründung)

4.2 Die Brauchwasseranlage(n) ist/sind mit selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen zur Abschaltung der Zirkulationspumpe(n) aus­
gestattet (§ 8 Abs. 3 Satz 1 HeizAnIV) □ ja

Bauaufsichtsbehörde

PLZ. Ort Datum/Unterschrift Bauherr

Verteiler Bauaufsichtsbehörde, Bauherr, Unternehmer



Bauvorhaben, z.B Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Geschoß

haus
Straße, ggf. Grundstück

Öoch
He^büseli 3 'ibu^.ac^ 6

Fachunternehmererklärung 
zur Heizungsaniagen- 
Verordnung
Zutreffendes bitte ankreuzen 13 und ausfüllen

Bauherr

£2.- Aw//, //

PLZ, Ort ,

Art der Anlage(n):
0 Heizungstechnische Anlage

0 als Zentralheizung □ mit Einzelheizgeräten
□ Brauchwasseranlage

0 als Zentralsystem □ mit Einzelgeräten

Die Anlage(n) wird/werden betrieben mit
0 Wärmeerzeuger(n) mit

0 festen □ flüssigen □ gasförmigen Brennstoffen
□ Fernwärme □ Wärmepumpe

□ elektrischer Widerstandsheizung
□ sonstiger Wärmequelle (erläutern)

Der/Die Wärmeerzeuger hat/haben 
eine Nennwärmeleistung von kW
□ eine Abgastemperatur von nicht mehr als 130°C 
ist/sind 0 NT-Kessel □ Dampfkessel der Gruppe III 

oder IV nach der Dampf­
kesselverordnung

Umfang der ausgeführten Arbeiten:
□ Errichtung □ Ersatz □ Erweiterung □ Umrüstung mit 

□ Wärmeerzeuger_ (Anzahl) □ Fernwärme-Hausstation 
□ Einheiten/Geräte mit elektrischer Widerstandsheizung 

___ (Anzahl)
□ Wärmeverteilungsanlage (Rohrnetz, Heizflächen)
□ Wärmedämmung durch Rohrleitungen
□ Einrichtungen zur Steuerung und Regelung der heizungs­

technischen Anlagen
□ Sonstigem (erläutern)

Weitere Teile der Anlage(n) sind von anderen Unternehmern oder 
in Eigen- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt worden

LJ ja B nein

Erklärung:
Ich versichere, daß ich bei der Ausführung der vorgenannten 
Baumaßnahmen die Anforderungen der Heizungsaniagen-Verord­
nung - HeizAnIV - vom 24. Februar 1982 (BGBL S. 205) i. d.
Fassung vom 20. Januar 1989 (BGBl. S. 120) erfüllt habe. Hierzu 
erkläre ich ergänzend folgendes:
1. Wärmeerzeuger
1.1 Zentralheizung mit nur einem Wärmeerzeuger, ausgenommen 

NT-Kessel oder Kessel mit Abgastemperaturen bis 130°C 
(§ 4 Abs. 1 und 2 HeizAnIV)

Die Nennwärmeleistung des Wärmeerzeugers beträgt nach dem 
Typen-/Zusatzschild*kW.
■ — nicht Zutreffendes streichen

Gesehen und weitergeleitet an die

a) Der Wärmebedarf des Gebäudes/der Räume nach
0 den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4701) oder 
□ § 4 Abs. 2 HeizAnIV mit □ 0,10 kW/m2 □ 0,13 kW/m2 
beträgt kW

b) Der Zuschlag für
□ raumlufttechnische Anlage(n)
□ sonstige Wärmeverbraucher (angeben)

beträgt kW
c) Der Zuschlag für Brauchwasserversorgung

(nur zulässig, soweit dadurch die Summe a) bis c) 20 kW/ 
25 kW nicht überschreitet)
beträgt kW Summe a) bis c):kW

1.2 Anlagen mit nur einem Wärmeerzeuger von mehr als 120 kW 
für flüssige oder gasförmige Brennstoffe (§ 4 Abs. 3 HeizAnIV) 
Die Feuerungsleistung des Wärmeerzeugers ist 
□ mehrstufig 0 stufenlos verstellbar

1.3 Anlagen mit mehreren Wärmeerzeugern (§ 5 Abs. 1 HeizAnlv) 
Die Wärmeerzeuger sind mit Einrichtungen versehen, die 
Verluste durch nicht in Betriebsbereitschaft befindliche 
Wärmeerzeuger verhindern
ja, mit □ selbsttägigen Einrichtungen 

□ nicht selbsttätigen Einrichtungen

2. Wärmedämmung
2.1 Die Rohrleitungen sind gegen Wärmeverluste gedämmt 

(§§ 6 und 8 Abs. 1 HeizAnIV)
□ insgesamt

□ teilweise (Begründung)_________________________
□ nicht (Begründung)_________________________

2.2 Der/Die E Wärmeerzeuger (§ 5 Abs. 2 HeizAnIV) 
0 Speicher (§ 8 Abs. 4 HeizAnIV)

ist/sind gegen Wärmeverluste gedämmt
3. Einrichtungen zur Steuerung und Regelung
3.1 Die Zentralheizung ist mit zentralen selbsttätig wirkenden Ein­

richtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr 
in Abhängigkeit von
□ der Außentemperatur oder
□ anderer Führungsgröße (angeben)_______________ und
□ der Zeit ausgestattet (§ 7 Abs. 1 HeizAnIV)

3.2 Die heizungstechnische(n) Anlage(n) ist/sind mit selbsttätig 
wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Temperaturregelung 
ausgestattet (§ 7 Abs. 2 HeizAnIV)
0 ja ü nein (Begründung)

4. Brauchwasseranlage(n)
4.1 Die Brauchwassertemperatur im Rohrnetz ist auf höchstens 

60° C begrenzt (§ 8 Abs. 2 HeizAnIV)
0 ja □ nein (Begründung)

4.2 Die Brauchwasseranlage(n) ist/sind mit selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen zur Abschaltung der Zirkulationspumpe(n) aus­
gestattet (§ 8 Abs. 3 Satz 1 HeizAnIV) □ ja

Bauaufsichtsbehörde

PLZ, Ort Anlagen

Verteiler Bauaufsichtsbehörde, Bauherr, Unternehmer



Werner Derksen 
Bezirks-Schornsteinfegermeister 
Lessingstr. 12 Telefon 021 51/69353 

4150 Krefeld

Das Original ist für die Bauaufsichtsbehörde, 
die Durchschrift für den Befreiber / Bauherrn bestimmt.
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Bauherr

Herr
Gerhard Bachmann
Taubenacker 6_______
Meerbusch - L^nk_____

(Anschrift des Bauherrn) 
L

Bescheinigung
des Bezirksschornsteinfegermeisters zur Bauzustands­
besichtigung gemäß § 77 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Juni 1984 (BauO NW).

Bauvorhaben:

Austausch der vorhandenen Ölzentr 

heizung mit Mu_ im Kellprgp^rhnR 

An-geschl.—Feuarstä tte : Bxnt j R , F R- L 
30 B j•1991 mit 30 kw/h 

(laut Baugenehmigung)

Bauschein-Nr.:  ______ Meerbusch — Lank_____
(Untere Bauaulsichtsbehörde)

Der /DK bei dem obengenannten Bauvorhaben angelegtefn) bzw. bestehende^, nachstehend aufgeführte(«t

___1_ Schornsteine zum Anschluß von Feuerstätten für 
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
 Schornsteine nur zum Anschluß von Feuerstätten 
für gasförmige"Brennstoffe

 Kanäle zum Anschluß von Feuerstätten für feste, 
flüssige und gasförmige Brennstoffe
 Kanäle nur zum Anschluß von Feuerstätten für 
gasförmige Brennstoffe

wurde / begutachtet.

Lüftungseinrichtungen für Heizräume/Aufstellungsräume

Belüftungsanlagen Entlüftungsanlagen
Lüftungseinrichtungen für Räume nach DIN 18017’)

_______________ DIN 18017 BI. 1

mit DIN 18017 BI. 2
Haupt sc Mächte Neben schachte

mit DIN 18017 BI. 3
Haupt Schächte Nebenschachte

0F pK/ der Schornstein(e) skki / ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.
pK/ der Schornstein^ sklcT/ ist für angeschlossene Feuerstätten geeignet. ( bedingt ) 

□ Die / der Schornstein(e) sind / ist nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand.
□ Die / der Schornstein(e) sind / ist nicht für angeschlossene Feuerstätten geeignet.

Es sind noch folgende Mängel zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen:

Der vorhandene Schornsteinquerschnitt ist für die angeschlo Jene Feuerstat 

um das 1,5 fache zu groß bemessen.
Fachlich habe ich keine Bedenken gegen den Betrieb der Feuerungsanlage,
solange sich keine Ourchfeuchtungserscheinungen bemerkbar machen.
Im Falle einer Schornsteindurchfeuchtung,muß der Schornsteinquerschnitt
dem geltenden Baurecht angepabt werden.

Krefeld ., den 1 5« 11 19 31

4

Nachprüfung
Die vorstehend unter Nr.aufgeführten Mängel bzw. Änderungen sind beseitigt bzw. durchgeführt worden.
Die Ordnungsmäßigkeit bzw. Eignung der oben genannten Anlage(n) wird hiermit bescheinigt.

____________________________ _ den  19 __________________________________________
Bezirksschornnenfegerme!»!.'

Diese Bescheinigung ist der Bauaufsichtsbehörde mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung (§ 77 Abs. 1 und 4 BauO 
NW) vorzulegen. Die Begutachtung stützt sich auf die Prüfung des / der □ Rohbauzustandes des / der Schornsteine(s) 
EX fertiggestellten Schornsteine(s), Skizzen oder Hinweise siehe Rückseite.
Bei der Errichtung von Schornsteinen kann der Bezirksschornsteinfegermeister eine abschließende Beurteilung nur 
dann abgeben, wenn er die Schornsteine auch Im Rohbauzustand überprüft hat.
') Auf Verlangen des Bauherrn oder nach Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde prüfen.



Standort der Anlage
G^hawl

Straße, ggt. Grundstück
elfer 6

PLZ. Ort

QI&M J

Unternehmerbescheinigung 
gemäß § 60 Abs. 2 BauO NW 
zur Errichtung oder Änderung von 
Feuerungsanlagen 
bis zu 1000 kW

Bauherr

ßacb mann

^9 3

3. Die von mir errichteten Feuerstätten sind in folgenden Räumen aufgestellt:

1. Ich habe die Feuerungsanlage(n) □ errichtet □ geändert’).
Die von mir durchgeführte Maßnahme entspricht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den allge­
mein anerkannten Regeln der Technik.

Anzahl der 
Feuerstatten/Lfd. Nr.

Art3), Ausstattung3) 
u. Eignungsnachweis") 
der Feuerstätten EQU
Nennwärmeleistung 
je Feuerstätte 
in kW

Jo

Brennstoffart Cd
Absperrvorrichtungen 
im Abgasweg

□ ja
□ Brauchbarkerts- 

nachweis vorhanden

□ ja
□ Brauchbarkeits- 

nachweis vorhanden

□ ja
□ Brauchbarkeits- 

nachweis vorhanden

Abgasanlage

% Schornstein-Nr^ □ Schomstein-Nr □ Schornstein-Nr.

□ Außenwandanschluß
□ sonstige Art

□ Außenwandanschluß
□ sonstige Art:

□ Außenwandanschluß 
□ sonstige Art;

Nutzung des Aulstellraumes6) fell&HaL
Luftungsoffnung 
oder
Lüftungslertung zum Freien
lichter Querschnitt

□
cm2

□

□ 
_________ cm2

□

□
________ cm2

zu öffnendes Fenster, 
die Fenster sind fugendicht 
Rauminhalt

X 
□
Zf m3

□ 
□ 

__________m3

□
□ 

__________m3

untere und obere Lüftungsoffnungen 
von mindestens je 150 cm2 
zu Außenräumen
mit zu öffnenden Fenstern, 
die Fenster sind fugendicht 
Gesamtrauminhalt des Aufstell­
raumes und der Außenräume

□ 
□

_________ m3

□ 
□

__________m3

□ 
□

__________m3

Zuluftventilator,
Volumenstrom,
Vernegelung 
zwischen Brenner und Ventilator

□ 
________ m3/h

□

□ 
________ nf/h

□

□ 
________ m3/h

□

Lüftung wie folgt:’)

Lfd. Nr. der Feuerstätte nach Abschnitt 1

□ Ich habe Feuerstätten in Rettungswegen (Treppenraume, allgemein zugängliche Flure) autgesteltt

□ Befreiung am von

Aktenzeichen

Für den Schornstein liegt die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters vor.
0 Durch den Außenwandanschluß entstehen keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen. 
□ Für die sonstige Abgasanlage wurde eine Ausnahme gemäß § 39 Abs 4 Satz 3 BauO NW erteilt.

liegt vor
□ Die von mir errichteten Feuerstätten haben die erforderlichen Abstande von brennbaren Baustoffen 

und Einbaumöbeln
Die von mir errichteten Feuerstätten erfüllen die Anforderungen der Norm
Ä DIN 4755 - ONeuerungen in Heizungsaniagen
□ DIN 4756 - Gasfeuerungen in Heizungsanlagen

□ nach Maßgabe des bauaufsichtlichen Einfuhrungserlasses.

Bescheid am von

Aktenzeichen

4. Die von mir errichteten Feuerstätten haben folgende Verbindungsstücke 
(z. B. Abgasrohre):

2. Die von mir errichteten/geänderten Feuerstätten sind an folgende Schornsteine 
angeschlossen:

Schornstein-Nr. 1 2 3

lichter Querschnitt 
wirksame Hohe 
bezogen auf die 
oberste Feuerstätte 
Höhe der Mündung 
über der 
Gelandeoberfläche

______________ cm2

_______________ m

_______________ m

______________ cm2

_______________ m

_______________ m

7^ ~ m 

% - m

Lfd Nr(n). 
der Feuer- 
statte nach 
Abschnitt 1»)

Verbindungsstück

Baustoff Wanddicke 
in mm

Eignungsnachweis 
liegt vor”)

/ O □ ja nicht erforderlich
□ ja □ nicht erforderlich
□ ja □ nicht erforderlich

□ Die erforderlichen Abstande der Verbindungsstücke von brennbaren Baustoffen und Einbaumöbeln 
sind eingehalten _________

') Das Auswechseln von gleichartigen Feuersötten fallt nicht darunter.
4 zß Durchlautwasserheuer. Urmaufwasserheuer iwVohne Warmwasserbereiter. Eiruetteuerstane. HeukesseM.uflerhiUer. 

Feuerstane mit geschlossener Verbrennungskammer, als Au8en wandt euer statte, mit SchornstemanschluB. offener Kamin
1 zB trat Brenner ohne Geblase. Brenner mit Geblase. Strömungsscherung. schrankartiger Umwertung. Feuerstätte mit 

Abgasuberwachungseinrichtung
4 iB OK oder DINWGW-Zeichen mit Registernummer. Bauartzulassungszeichen. Güte-Zechen; nicht auszulullen für 

Feuerstätten, an denen keine Arbeiten ausgefuhrt wurden, sowie offene Kamine
’) zß Heizraum nach FeuVO, Küche. Bad. Abstellraum. Lagerraum lur z.B Heizöl Flur (sofern er nicht als algemein Zugang 

Kher Rettungsweg dient), bei Flüssiggas ist auch anzugeben, ob der Autsteriraum unter Erdgleiche hegt
4 Nur auszu füllen für Feuerstätten nach Abschnitt 1, die ihre Verbrennungsluft dem Aufstearaum entnehmen
4 ZB Hetzraumhrttung, Lüftung nach DM 18017 Teil 3 in Verbindung md DVGW-Arbeitsblatl G 626; Lüftung nach

§ 9 Abs 4 FeuVO
4 Für jeden Raum sind sämtliche dann autgestemen Feuerstätten mit Bd Nr und ggt Anzahl anzugeben, auch soweit sie 

vorhanden waren
4 Zu jedem Verbindungsstück ist die Hd Nr der angeschlossenen Feuersötten nach Abschrrtt 1 anzugeben; bei gerne* 

samem Verbindungsstück sind in der entsprechenden Zeile sämtliche angeschlossenen Feuersötten mit Md Nr nach 
Abschnitt 1 aulzufuhren

") Oer Eignungsnachweis ist erforderlich bei gemeinsamem Verbindungsstück sowie bei Verbindungsstücken, deren Bauart 
recht * der Feuerungsverordnung beschrieben ist

5. Die von mir □ errichtete □ geänderte
□ Gasiertungsanlage entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik für die Gasinstallation; 

ich habe ihre Dichtheit vor der Inbetriebnahme entsprechend geprüft und festgestellt
□ Flussiggaslertungsanlage entspricht der Feuerungsverordnung und den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik; ich habe ihre Dichtheit vor der Inbetnebnahme entsprechend geprüft und fest gestellt
□ Gas-/Flussiggaslertungsanlage erfüllt die Anforderungen nach DIN 4756

□ nach Maßgabe des bauaufsichtlichen Einfuhrungserlasses.

6. □ Bei der Errichtung/Änderung habe ich Brennstoffleitungen in Treppenräumen 
für notwendige Treppen verlegt.

0 Befreiung nicht erforderlich, da 0 Ersatz 0 unwesentliche Erweiterung

□ Befreiung am von

Gesehen und weitergeleitet an die

Bauaufsichtsbehörde

PLZ. Ort

Verteiler. Bauaufsichtsbehörde, Bauherr, Unternehmer



STADT MEERBUSCH 

Dar Stadtdirektor 
Untara BauaufakhtabahOrda

Fernsprecher: (0 21 50) 20 51-56
Sachbearbeiter: p8hrl(

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr 
Freitag von 8-12 Uhr

Aktenzeichen MITTEILUNG 4005 Meerbusch^3,J3^pellastr. 32-^4

Bauherr

Gerhard Bachmann ? Meerbusch } Taubenacker 6

Baugrundstück
Taubenacker 6

Antrag vom 
Eing. am 8.8.79

Gemarkung
Lenk

Flur

5
Flurstück

_225____
Bauvorhaben

Anbau an das vorhv Wohnhaus u. Unterkellerung

Der von Ihnen für das obige Bauvorhaben eingereichte Bauantrag kann nach erster Prüfung nicht weiter bearbeitet werden, weil:

Ihr Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn durch die Eintragung einer Baulast
i die Einhaltung der Abstandsflächen □ der spätere Grenzanbau des Nachbarn

□ die Einhaltung der Bauwiche 2 der gemeinsame Brandgiebel
2 die Zugehörigkeit des Kfz-Stellplatzes bzw. der Garage

gesichert ist.
Ich bitte, die Eintragung der Baulast zu veranlassen.
2 zunächst die obere Verwaltungsbehörde Ihrem Bauvorhaben zustimmen muß. Hierfür bitte ich noch folgende Unterlagen vorzu-

legen:
j Lageplan entspr. § 6 BauVorIVO □ Meßtischblatt mit eingezeichneter
1 Erklärung mit folgendem Wortlaut: Baustelle, 3fach

„Hiermit erkläre ich, daß ich die zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr  
für mich und meinen Rechtsnachfolger anerkenne.“ Ort, Datum Unterschrift

F] Ihr Bauvorhaben in folgenden Punkten dem Planungsrecht widerspricht: 
] Festsetzungen des Bebauungsplanes 
der Bautiefe

] der Geschoßflächenzahl
[2 Ihr Bauvorhaben folgenden Bestimmungen des Bauordnungsrechtes widerspricht:

Beurteilung entspr. § 34 BBauG
F] Grundflächenzahl
" ] Geschoßzahl

§§
Zur Prüfung, ob eine Befreiung von den Bestimmungen möglich ist. bitte ich vorzulegen:

2 einen begründeten Antrag auf Befreiung 
die Zustimmung der Eigentümer der Nachbarparzellen: ................

y Ich halte eine Besprechung Ihres Bauvorhabens mit Ihnen und Ihrem Architekten für zweckmäßig und bitte um Ihren Besuch an 
einem Sprechtag.

Für die abschließende Bearbeitung werden noch folgende Unterlagen benötigt:
] statische Berechnung — § 5 BauVorIVO (2-fach)
] Einverständniserklärung zur Prüfung ............

Darstellung der Grundstücksentwässerung - § 6 BauVorIVO (3-fach)
□ Sollten die geforderten Unterlagen nicht innerhalb von 8 Wochen eingegangen sein, bin ich leider gezwungen, die Behand­

lung des Antrages gern. § 85 Abs. 1 BauO NW abzulehnen. In diesem Fall ergeht ein besonderer Bescheid.
Sollten für die abschließende Bearbeitung weitere Unterlagen erforderlich sein, erhalten Sie unverzüglich Nachricht.

Herrn/Frau, Firma. Ehe!eute
xmxxnxitxx

Gerhard Bachmann w.

□5092

ubenaoker 6

4oo5 Meerbusch }



Plan 19 bis 21



Bauvorhaben: Anbau an ein Wohnhaus

Lüdenscheid, den 5.11.1979

Bauherr: Gerhard Bachmann , Taubenacker 6, 4005 Meerbusch 3

Wohnflächenberechnung

Erdgeschoß vorhanden x 0,97 netto

Wohn/Eßzimmer 3,26 x 3,035 9,89

+ 2,51 x 0,24 0,60

+ 4,90 x 5,375 26,38

+ 1,80 x 0,24 0,43 36,21 qm

Arbeitszimmer 3,01 x 3,125 0,41 9,12 "

Diele 2,835 x 3,01 8,53 8,28 "

Garderobe 1,51 x 1,51 2,28 2,21 "

WC 1,41 x 1,51 2,13 2,07 "

Küche 3,265 x 3,035 9,91

./. 0,60 x 0,40 0,24 9,38 "

überdeckte
Terrasse 4,65 x 0,50 x 0,50 1,16 "

3,25 x 0,50 x 0,50 0,81 "

vorhandene Wohnfläche im EG 69,24 qm

Zugang Wohnfläche im E G

Wohnzimmer 4,85 x 1,00 4,65 4,51 qm

Arbeitszimmer 2,70 x 3,01 8,13 7,88 "

überdeckte
Terrasse 1,515 x 3,00 x 0,50 2,27 "

14,66 qm

Ge s amtwhnf läche imEG 83,9 qm

ROLF MIEKELEY 
ARCHITEKT ß D A 
Brockhauser Weg'49 
5880 LÜDENSCH^



2 -

Dachgeschoß x0,97 netto

Diele 2,835 x 4,06 11,51 11,16 qm

Bad 3,65 x 1,96 7,15

+ 0,785 x 3,65 x 0,5 1,43

0,60 x 0,40 0,24 8,09 "

Eltern-
schlafzi. 1,505 x 3,975 5,98

+ 1,96 x 4,385 8,59

+ 0,785 x 4,385 x 0,5 1,72 15,80 "

Schlaf-
zimmer 3,37 x 3,975 13,40

+ 0,785 x 3,975 x 0,5 1,56 14,51 "

Schlaf-
z inner 1,925 x 4,06 7,82

+ 0,785 x 4,06 x 0,5 1,59 9,13 "

Wohnfläche im DG 58,69 qm

vorhandene Wohnfläche im EG

" " " dg

69,24 qm

58,69 "

vorhandene Gesamtwohnfläche 127,93 qm

geplante Wohnfläche im EG 14,66 II

geplante Gesamtwohnf 1 äche 142,59 qm

ROLF MIEKELEY 
ARCHITEKT ß D A 
Brockhouser,Weg 49 
5880 LUDEN6



geplanter Anbau im KG

Abstellraum a 3,185 x 3,00

Lüdenscheid, den 5.11.79

./. 0,24 x 0,45 = 8,475 ./. 3 %

b 4,585 x 4,00 = 18,34 ./. 3 %

8,22 qm

17,79 "

26,01 qm

Berechnung der bebauten Fläche

vorh. Bauwerk 8,75 x 9,95-( 1,00 x 5,075 ) 81,94 qm

vorh. Garage 5,75 x 6,99 + 4,00 x 0,30 41,39 "

123,38 qm

geplanter Anbau

3,00 x 3,61 10,83 qm

5,14 x 1,00 5,14 "

vorhandenes Gebäude u. Anbau 139,35 qm



Berechnung

der Grundflächen-, Geschoßflächen- u. Baumassenzahl gern. Baunutzungsver­

ordnung für - die - Erweiterung
eines in ........ auf dem Grundstück^^

_ , Latum
...................................Gemarkung: ................................ ..

225
Parzelle ..................................  Baugebiet .............

(GRZ) Geschoßflächenz................................ (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse ....

Grundstücksgröße: Flurstück

Flurstück

( ) Flur ...P......................

.. ( ) Grundflächenzahl

I
Baumassenzahl ....

..................................

(GRZ)

qm

qm

Flurstück qm

Grunds tücks flache:
489

qm

Abzug Straßenland: qm qm

Abzug Vorgarten: 

Grundfläche gern.

qm qm

Bebaute Fläche:

Wohnhaus:

HÄztmogKkxxAnbau

Garagen:

§ 196 (3)

81,99
'1'5,97 qm

qm

qm

Grundflächenzahl: bebaute Fläche 
Grundstücks f1.

qm

97,96 
4Ö6

97,96

0,20

qm

Die zulässige Grundflächenzahl von wird - nicht - überschritten

Berechnung der Geschoßflächenzahl:

Bruttogeschoßflächenzahl:

Erdgeschoß

II.OG:

81.(99

76 ,.56
qm

qm

qm

III. OG qm

Hintergeb.:

Garagen:

qm

qm 158,55 qm

0,32

Die zulässige Geschoßflächenzahl von wird - nictö? - überschritten

Berechnung der Baumassenzahl:

Wohnhaus: ctm

Hintergeb

Garagen:

cbm

ctm ctm

Baumassenzahl: Baumassen
Grundstücksfl

Die zulässige Baumaqäenzqhl von wird - nicht - überschritten

Der Architekt
CHITEKT BDA 5.11.1979

Lüdenscheid^den ..... ...................



Bauvorhaben: Anbau an ein Wohnhaus

Lüdenscheid, den 5.11.1979

Bauherr: Gerhard Bachmann, Taubenacker 6, 4005 Meerbusch 3

Berechnung des Bruttorauminhaltes ( vorhanden )

Keller
8,75 x 9,95 - ( 1,50 x 5,075 ) x 2,60 213,17 ebn

Schwinnbad
3,99 x 6,39 x 1,50 38,24 "

EG
8,75 x 9,95 - ( 1,00 x 5,075 ) x 2,75 225,47 "

DG
8,75 x 9,95 - ( 1,00 x 5,075 ) x ,1,20 98,39 "

+ 8,75 x 9,95 - ( 1,00 x 5,075 ) x 0,5 x 5,15 211,12 "

vorhandenes Wohnhaus 786,39 ebn

Garage
5,75 x 6,99 x 2,40 96,46 ebn

Bruttorauminhalt des geplanten Anbaues

KG
5,20 x 4,00 x 2,45 50,96 cbm

KG +
EG 3,55 x 3,00 x 5,35 56,98 "

EG 5,14 x 1,00 x 2,75 14,14 "

DG 1,70 x 1,525 x 3,00 7,78 "

2,5 x
2

2,075 x 3,00 7,49 "

0,8 x 
2

1,525 x 3,00 1,83 "

(1,50 x 2,5 „
2 X 1,5 ) x 0,5 1,41 "

geplanter Anbau 140,59 ebn
ROLF MIEKELEY *---------------
ARCHITEKT B D A
Brockhauser Weg 49
5880 Lüdenscheid/ /L /



Lüdensche id, den 5.11.79

Baubeschre i b u n g

zum Anbau an ein Wohnhaus in 4005 Meerbusch, Taubenacker 6

Bauherr: Gerhard Bachmann

Kellergeschoß

Außenwände 36,5 strk. Schwerbetonsteine

Decke Stahlbeton, als Terrasse ausge- 
bildet (tlw.), Umkehrdach

Isolierung

Erdgeschoß

60 nm Roofmate-Dänmung

Außenwände Zwe ischalenmauerwerk
17,5 cm strk. Kalksandsteine
11,5 cm strk. Verblendmauer^rk 
mit 40 nm Dämmung

Decken Stahlbeton

Dach 45° Satteldach, Holzsparren, 
Dachpfannen entsprechend der 
vorhandenen Deckung

Innenputz einlagiger Maschinenputz

Fußboden schwimmender Estrich mit Teppich­
belag

Stadt Meerbusch
Der Stadtdirektor
Untere Bauaufsichtsbehörde
BauaufsichtNoh geprüft

ROLF MIEKELEY 
ARCHITEKT BDA 
Brockhause^Weg 49 
5880

E Zur Baugenehmigung:

□ Zur Zustimmung ;



Kr»i

Flur 
Flut 

G»U 
Moi 
Eitw 
Sira 
Ob« 
Unh

Wal 
Voll

8ou<
V O

Kl»w

Wo!

Kle»

G»n

Grol

M.xl

Indu:

Sond

O*e

Ob»

Bou<.
Boul.
Boul.

Ob».

Ai

da<

^iiWl979
Lageplan
Maßstab 1:500

Stadt/Gemeinde: Meerbusch Gemarkung: Latum Flur: 5

Flurstück

225

ho^qm'LB NrTG^b BI. Eigentümer:

4 88 | 873 0196 Bachmann Gerhard

Bachmann. Christa geb. Rosenfeld

Angaben zum Baugrundstück
Grundfläche des Projektes:
Grundfläche der vorhandenen Bebauung:
Abbruchfläche, Umbaufläche: 
abzutretende Straßenflöche:
Freifläche:............ . .....
Größe des ^Bäugrundstückes (Katasterangabe):

Ij Das Bougrundstuck ist gelb, die AbstondsHochen - soweit die Darstellung erforderlich ist - und grün umrandet 
2.) Flächen auf denen Boulasten ruhen sind grün schraffiert.

Bauliche Nutzung:

G" -

_ Geschoß Hfl ehe __
Grundstocksfläche

BMZ - —
Grundstucksflöche

Bauvorhaben: DER BAUHERR: DER ARCHITEKT:

Angefertigt: Krefeld

Dip*. Ins« •
Otfantl. baut. Vai

den

».4nQ.

301785

3082



Plan 22 bis 25



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere BauaufokhtebehSrde
Fernsprecher: (021 50) 2051-56
Sachbearbeiter: Herr Röhrig

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

Aktenzeichen 
6J/III-501/79

Bauherr 
Gerhard Bachmann 
Meerbusch J, Taubenacker 6

BAUGENEHMIGUNG 4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34
ö.2.19^O Ro/Ge

Baugrundstück
Meerbusch J, Taubenacker 6

Gemarkung

Lank
Bauvorhaben

Anbau mit Unterkellerung an das Wohnhaus

Antrag vom
5.11.1979

Flur Flurstück
5 I 225

Anl.:1 Lageplan
Baubeschreibung, Berechnungen

2 Bauzeichnungen / Entwässerungspläne
1 Standsicherheitsnachweis einschl. der Nachweise DIN 4108 und DIN 4109.

Auflagen des Brandverhütungs-Ingenieurs / des Gewerbeaufsichtsamtes
3 Benachrichtigungen über Beginn der Bauarbeiten, Rohbau- und Schlußabnahme
1 Merkblatt der Berufsgenossenschaft
1 Gebührenbescheid

Bau last
I. Gemäß der §§ 80 (1) und 88 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NW) in der Fas­

sung vom 27. 1. 1970 (GV NW S 96/ SGV NW 232), geändert durch Gesetz vom 15. 7. 1976 (GV NW S 264 / SGV NW 232) wird 
unbeschadet der Rechte Dritter und vorbehaltlich etwa erforderlicher Genehmigungen anderer Behörden die Baugenehmigung 
erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den geprüften Bauvorlagen und nach Maßgabe der nachfolgenden Auf­
lagen und Bedingungen auszuführen

II. Von den Bestimmungen / Festsetzungen
wird Ausnahme zugelassen

III. Von den Bestimmungen / Festsetzungen

ist durch besonderen Befreiungsbescheid - mit Zustimmung des Regierungspräsidenten - Befreiung erteilt.
IV. Allgemeine Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte

Die allgemeinen Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte dieser Baugenehmigung sind auf der Rückseite aufgeführt.

V. Besondere Auflagen und Bedingungen . ib1 311
Die nach § 64 (2) der BauO NW erforderlichen Stellplätze müssen zur Schlußabnahme hergestellt sein.
Entsprechend § 2 der Freistellungsverordnung sind die erforderlichen Mitteilungen und Erklärungen nach Abschluß der Bau­
arbeiten vorzulegen.

VI. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Baugenehmigung sowie gegen die Bedingungen und Auflagen dieser Baugenehmigung kann innerhalb eines Mo­
nats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei mir einzureichen oder zur Nieder­
schrift auf Zimmer . Verwaltungsgebäude Lank, Gonellastraße 32-34, zu erklären.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden.

Verteiler:
□ Bauherr
j Landesstraßenbauamt Krefeld, Grenzstraße 140, 4150 Krefeld
Q Staatliches Gewerbeaufsichtsamt. Viktoriastraße 52, 4050 Mönchengladbach 1

Im Auftrage

(Wiecha
Stadt. Baurat 2



A) Hinweise und Vorbehalte

1. Bel der Bauausführung sind insbesondere folgende Rechtsnormen in der zur Zeit geltenden Fassung zu beachten (hier vorliegende Zusam­
menstellung mit Stand vom 1. 1. 1977): , - .
a) die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25. 6. 1962 — BauO NW — (GV. NW. S 373) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. 1. 1970 (GV. NW S. 96). geändert durch Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung vom 15. 7. 1976 (GV. NW. 1976 S 264) und 
die hierzu ergangenen Durchführungsverordnungen in der z. Z geltenden Fassung.

b) die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26 6. 1962 (BGBl. I S. 429) in der Fassung 
vom 26. 11. 1968 (BGBl. I S 1237 mit Berichtigung BGBl. I 1969 S. 11) bzw. in der Fassung der Bekanntmachung vom 15 9. 1977 (BGBl I 
S. 1763),

c) die von der obersten Baubehörde des Landes Nordrhein-Westfalen eingeführten technischen Baubestimmungen (insbesondere die Nor­
menvorschriften DIN 1045, 1053, 1055, 4106, 4108. 4109),

d) die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung — GarVO -) vom 16 3. 1973 (GV. NW S 180), geändert 
durch VO zur Änderung der GarVO vom 21. 9. 1976 (GV. NW. 1976 S. 350),

e) das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 30. 3. 1957 (BGBl. I S 315),

f) die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter und über die Arbeitsfürsorge auf Bauten, insbesondere auch die Unfallverhütungsvor­
schriften der Bauberufsgenossenschaften.

g) das Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9. 9. 1965 (BGBl. I S. 1214) in der Fassung vom 24. 5. 1969 (BGBl. I S. 503),

h) das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche. Erschütterungen und ähnliche Vor­
gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 15. 3 1974 (Bundesgesetzblatt I S 721). in der z. Z. geltenden Fassung

2. Die Aufstellung von Baugerüsten, Bauzäunen und die Lagerung von Baumaterialien auf öffentlichen Verkehrsflächen bedarf der Erlaubnis 
des Trägers der Straßenbaulast (§ 13 Abs. 2 BauO NW in Verbindung mit § 18 des Landesstraßengesetzes).
Anträge sind an das Tiefbauamt der Stadt Meerbusch. Längster Straße 60. 4005 Meerbusch 3. zu stellen.

3. Unbeschadet des § 13 Abs. 2 BauO NW ist die Gefährdung eines im Bereich des Bauvorhabens vorhandenen trigonometrischen Punktes 
oder Nivellementpunktes unverzüglich dem Katasteramt mitzuteilen.
Bei Unterlassung dieser Mitteilung wird die Beschädigung. Zerstörung oder sonstige Beeinträchtigung der Verwendbarkeit einer Vermes­
sungsmarke nach § 21 Vermessungs- und Katastergesetz als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5000 DM geahndet und der 
für den Schaden Verantwortliche hat die Kosten für die Wiederherstellung bzw. Verlegung des TP oder NivP zu tragen.

4. Der Bauschein sowie die beiliegenden geprüften Bauvorlagen sind während der Bauausführung zur Einsichtnahme durch die Beauftragten 
der Bauaufsichtsbehörde jederzeit an der Baustelle bereitzuhalten.

5. Die Baugenehmigung kann unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen oder nachträglich eingeschränkt werden, insbesondere, 
wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben oder Vorlagen erteilt worden ist.

6. Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr dies der Bauaufsicht unverzüglich mitzuteilen. Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen 
den Rechtsnachfolger des Bauherrn.

7. Die Wiederholung fruchtlos verlaufender Abnahmen Ist gebührenpflichtig.

8 Der Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn innerhalb Jahresfrist nach seiner Zustellung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht be­
gonnen oder die Bauausführung ein Jahr unterbrochen wird; ebenso wird durch die Nichterfüllung von Bedingungen des Befreiungs 
bescheides die Genehmigung ungültig. Auf Antrag kann die Gültigkeit des Bauscheines verlängert werden.

9 Verstöße gegen die Bestimmungen der BauO NW, gegen die dazu erlassenen Rechtsverordnungen und gegen die Bedingungen und Auf 
lagen dieser Genehmigung sind Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße bis zu 50 000,— DM geahndet werden können.

B) Allgemeine Bedingungen und Auflagen

1. Die Prüfungsbemerkungen (Grüneintragungen) auf den Bauvorlagen, die Auflagen des Brandverhütungsingenieurs und des Gewerbeauf 
Sichtsamtes sind Bestandteil der Genehmigung.

2. Gemäß § 13 (3) BauO NW ist der Bauherr verpflichtet, an der Baustelle an leicht sichtbarer Stelle ein Schild anzubringen, das die Bezeich 
nung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften des Bauherrn, der Entwurfsverfasser, des verantwortlichen Bauleiters und der Bau 
Unternehmer enthalten muß.

3 Vor Baubeginn hat der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde die Namen des Bauleiters und der Fachbauleiter und während der Bauausführung 
einen Wechsel dieser Personen mitzuteilen; die Mitteilung ist von den Bauleitern, bei einem Wechsel von den neuen Bauleitern, mit zu 
unterschreiben.

4. Abweichungen von den genehmigten Bauvorlagen dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen 
werden.

5. Die Ausführung der konstruktiven Bauarbeiten darf nur aufgrund der geprüften statischen Unterlagen (statische Berechnung, Bewehrungs- 
und Konstruktionspläne) erfolgen. Auf die Pflichten dos verantwortlichen Bauleiters auch bezüglich der Abnahme der Bewehrung und der 
Überwachung der gesamten konstruktiven Arbeiten wird besonders hingewiesen.

6 Bei Stahlbetonarbeiten ist der beabsichtigte Beginn der Betonierungsarbeiten zwecks bauaufsichtlicher Überprüfung der Stahlbewehrung 
spätestens am vorhergehenden Arbeitstag bis 16.00 Uhr, freitags bis 12.30 Uhr, bei der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen Ohne Anzeige 
dürfen Verkleldungs- und Betonierungsarbeiten nicht ausgeführt werden.

7. Die Rohbauabnahme und die Schlußabnahme sind rechtzeitig unter Benutzung des beiliegenden Vordrucks vor Beginn der Ausbauarbeiten 
bzw. nach Fertigstellung und vor Ingebrauchnahme zu beantragen. Zur Abnahme de» Rohbaue» bzw. zur Schlußabnahme Ist die Beschei­
nigung über den ordnungsgemäßen Zustand der Schornsteine, ausgestellt vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, vorzulegen

8 Vor Baubeginn ist das Gebäude von einem öffentlich bestellten Landmesser abzustecken, wobei die in der Genehmigung angegebene Sok- 
kelhöhe zu berücksichtigen ist.
Die Einhaltung der festgesetzten Sockelhöhe ist nachzuweisen, hierfür ist mir die Höhenangabe OKF Kellersohle nach deren Fertigstellung 
vorzulegen Die Einmeßbescheinigung mit Angabe der Sockelhöhe ist spätestens bis zur Rohbauabnahme beizubringen.

9 Das Hausnummernschild ist vor Ingebrauchnahme des Gebäudes / der Gebäude anzubringen

10. Zur Schlußabnahme ist der Nachweis entsprechend der WärmeÜVO vom 1. 2. 1978 vorzulegen.
11. Die in § 1 Abs 1 Nrn. 1-9 der Freistellungsverordnung genannten haustechnischen Anlagen darf nur erstellen, wer die erforderliche Sach­

kunde und Erfahrung besitzt, wie der Inhaber e;nes in die Handwerksrolle eingetragenen Unternehmens oder ein Unternehmen der Indu­
strie mit entsprechendem Fachpersonal Fachbetriebe für Heizölbehälteranlagen müssen außerdem nach § 19 L (1) des Wasserhaushalts­
gesetzes zugelassen sein.

Die Bauaufsichtsbehörde bittet den Bauherrn und alle sonst an der Durchführung des Bauvorhabens Beteiligten, die genannten Vor­
schriften genauestens zu beachten, um unnötigen Arbeitsaufwand sowohl für den Bauherrn als auch für die Behörde zu vermeiden 

Insbesondere sei darauf aufmerksam gemacht, daß Bauabnahmen nur dann beantragt werden, wenn die Abnahme mängelfrei erfolgen 
kann, zumal jede erneute Abnahme für den Bauherrn mit zusätzlichen Kosten verbunden ist Die Bauaufsichtsbehörde dankt für Ihr Ver­
ständnis.



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

___________________________________________

Beiblatt 1 zur Baugenehmigung Az-: 63/111.501/79 8.2.1980 Rö/Ge

1.) Die äußeren Ansichtsflächen sowie Dachflächen sind in Anpassung an 
die vorhandene Bebauung auszuführen.

2.) Die Bewehrungspläne sind 2-fach vor Baubeginn zur Prüfung einzureichen.

3..XDie Verkehrssicherheit auf dem Gehweg und auf der Straße darf durch 
die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden.
Durch die Baumaßnahme verursachte Schäden an den öffentlichen Anlagen 
sind sofort zu beseitigen.

4.) Bordsteinabsenkungen und Änderung der•Bürgersteigplattierung sind 
beim Tiefbauamt der Stadt Meerbusch - Abt. Straßenbau - besonders 
zu beantragen.
Die Baukosten sind vom Bauherrn zu tragen.

5») Vor Beginn der Ausschachunts- bzw. Hochbauarbeiten hat der Bauherr 
eine Ortsbesichtigung zur Feststellung des Zustandes der öffentlichen 
Flächen mit dem Tiefbauamt durchzuführen.
Bei Nichtdurchführung dieser Ortsbesichtigung gehen alle Beschädigungen 
im Bereich der Baustelle sowie der angrenzenden Flächen zu Lasten des 
Bauherrn. Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine Abnahme über den 
ordnungsgemäßen Zustand der öffentlichen Verkehrsflächen beim Tiefbauamt 
- Abt. Straßenbau - zu beantragen.

50554



Aktenzeichen

Bauherr

BAUBEGINNANZEIGE

11 JUL. 1980

Amt:

Gerhard Bachmann ? Mearbuech 5 Taubenacker

Ha *r Röhrig

Beg.: Baugenehmigung vom

Baugrundstück
Taubanackar 6 8.8.79

Gemarkung
Lank

Flur
# 5

Flurstück

225
Bauvorhaben

Anbau an das vorhr Wohnhaus u. Dnterkallerunrc

1. Mit den Bauarbeiten zur Durchführung des obigen Bauvorhabens wird am begonnen.

2. Mit der Überwachung der den genehmigten Bauvorlagen und den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechenden Bauaus­
führung des obigen Bauvorhabens und insoweit die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen habe ich

Name:

Wohnort:

Straße, Nr.:

Beruf: als Bauleiter beauftragt.

35092

(Unterschrift des Bauleiters) (Ort, Datum) (Unterschrift des Bauherrn)

An den
Stadtdirektor
Untere Bauaufsichtsbehörde

Gonellastraße 32-34

4005 Meerbusch 3



Aktenzeichen ANTRAG AUF ROHBAUABNAHME

Herr Führt* 
- -11- £1

11 JI» 1980

Betr.: Baugenehmigung vom

Bauherr

Gerhard Bachmann ? Meerbusch } Taubenacker 6
/ 4 1 > 7'

Baugrundstück
Taubenacker 6 in

8.8.79 1
Gemarkung

Lenk
Flur

* 5
Flurstück

225
Bauvorhaben

Anbau an daa rorhv Wohnhaus u. Unterkellerung

Hiermit zeige ich an, daß das obige Bauvorhaben im Rohbau fertiggestellt ist.

Ich beantrage deshalb die Durchführung der Rohbauabnahme.

Die Einmessung des Neubaues ist erfolgt. Die Einmeßbescheinigung einschl. Sockelabnahme füge ich bei.

Mit den Putzarbeiten soll möglichst am ........................................ begonnen werden.

Die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Tauglichkeit und Benutzbarkeit der Schornsteine füge ich bei.

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, daß ich für jede erfolglose Abnahme, die von mir zu vertreten ist, eine besondere Gebühr zu zahlen 
habe

An den
Stadtdirektor
Untere Bauaufsichtsbehörde

Gonellastraße 32-34

4005 Meerbusch 3



Aktenzeichen 
x/TT /?r________

Bauherr 

Gerhard Baohma

ANTRAG AUF SCHLUSSABNAHME

nn 7 Meerhusch 5 Taubonaoker 6

Betr.: Baugenehmigung vom 
8•2•1980

14
Baugrundctück

Taubenaoker 6 8.8.79

Gemarkung
Lank

Bauvorhaben

Anbau an das vorhr Wohnhaus u. Unterkellert»

Flur Flurstück

5

Hiermit zeige ich an, daß das obige Bauvorhaben bezugsfähig fertiggestellt ist. Ich beantrage deshalb die Durchführung der Schluß­
abnahme.

Das Bauvorhaben ist abnahmebereit am ...........................................................................................   —

Die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine füge ich bei.

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, daß ich für jede erfolglose Abnahme, die von mir zu vertreten ist, eine besondere Gebühr zu zahlen 
habe.

An den 

Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

Gonellastraße 32-34

4005 Meerbusch 3

55092



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

Fernsprecher: (021 50) 2051-56

Sachbearbeiter: Herr Ro

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

Aktenzeichen
63/III-5O1/79

MÄNGEL-MITTEILUNG 
ZUR ROHBAUABNAHME

4005 Meerbusch 3. Gonellastr. 32-34
15.7.1900

Bauherr

Gerhard imar benacker 6, Meerbusch 3

Baugrundstück
Taubenacker 6

Gemarkung Flur । Flurstück

Bauvorhaben

Anbau mit Unterkellerung an das Wohnhaus

Sehr geehrter Antragsteller!

Am.......... '........................ wurde die von Ihnen beantragte Besichtigung Ihres obigen Bauvorhabens, die zur Erteilung des Rohbau­
abnahmescheines gemäß § 96 BauONW führen sollte, durchgeführt. Ich kann jedoch auf Grund der festgestellten Mängel den Ab­
nahmeschein noch nicht ausstellen.

Den Abnahmeschein kann ich erst ausstellen, wenn folgende Mängel behoben sind:

Für die grundrißlichen Ändemngen im Kellergeschoß sind Nachtragsunterlagen 
Maßstab 1 : loo einschließlich der statischen Berechnung vorzulegen.

Diese bitte ich

zu Ziffer bis zum zu Ziffer bis zum
I 15.8.8o — 1 zu beheben.

Sobald Sie der vorgenannten Aufforderung nachgekommen sind, können Sie die nun gebührenpflichtige Abnahme erneut bean­
tragen. Der Abnahmeschein wird aufgrund des § 96 BauONW erst erteilt, wenn sämtliche notwendigen Bauarbeiten ausgeführt sind. 
Mit dem Innenausbau und den Putzarbeiten darf erst nach Aushändigung des Rohbauabnahmescheines begonnen werden (§ 96 
Abs. 2 BauONW).

Hochachtungsvoll

Herrn/Frau/Firma/Eheleute

Gerhard Bachmann
Taubenacker 6

Stadtbauamt
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STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde
Fernsprecher: (021 50) 2051 -56

Sachbearbeiter: Herr Röhrig

Sprechzeiten : Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

Aktenzeichen

63/111-501/79
NACHTRAGSGENEHMl GUNG 4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34

30.9.I980
Bauherr

Gerhard Bachmann, Taubenacker 6, Meerbusch 3

Baugrundstück

Taubenacker 6
Gemarkung

Lank
Bauvorhaben Anbau mit Unterkellerung an das Wohnhaus

I. Nachtrag: Änderung des Kellergeschosses

Ani.: 1 Gebührenbescheid
1 Bauzeichnung

Antrag vom

Flur

5
Flurstück

22$

I Gemäß der §§ 80 (1) und 88 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauordnung — (BauO NW) in der Fassung vom 
27. 1. 1970 (GV NW S. 96/SGV NW 232). geändert durch Gesetz vom 15. 7. 1976 (GV NW S. 264/SGV NW 232) wird unbeschadet der 
Rechte Dritter und vorbehaltlich etwa erforderlicher Genehmigungen anderer Behörden die Baugenehmigung erteilt, das vorgenannte 
Bauvorhaben entsprechend den geprüften Bauvorlagen und nach Maßgabe der nachfolgenden Auflagen und Bedingungen auszuführen.

II Von den Bestimmungen/Festsetzungen — —

III. Von den Bestimmungen /Festsetzungen wird Ausnahme zugelassen.

ist durch besonderen Befreiungsbescheid - mit Zustimmung des Regierungspräsidenten - Befreiung erteilt.

IV. Diese Nachtragsgenehmigung gilt nur in Verbindung mit der Baugenehmigung vom 'Q........
Sie erlischt mit der Gültigkeit der vorgenannten Baugenehmigung.
Die allgemeinen und besonderen Bedingungen der Baugenehmigung gelten auch für den Nachtrag.

Az. 63/111-5ol^

V Besondere Auflagen und Bedingungen
1 Die in grüner Farbe in die Bauvorlagen eingetragenen Änderungen und Ergänzungen sowie der Prüfbericht zur statischen Berech­

nung sind bei der Bauausführung zu beachten.

VI. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Baugenehmigung sowie gegen die Bedingungen und Auflagen dieser Baugenehmigung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei mir einzureichen oder zur Niederschrift auf 
Zimmer . Verwaltungsgebäude Lank, Gonellastraße 32-34 zu erklären.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden

Verteiler:
□ Bauherrn
□ Staatliches Gewerbeaufsichtsamt. 4050 Mönchengladbach. Viktoria Straße 83

50542



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde
Fernsprecher: (021 50) 20 51-56

Sachbearbeiter: ^err Röhrig

Sprechzeiten : Dienstag von 14-16.30 Uhr

Freitag von 8-12 Uhr

Aktenzeichen

__ 63/111-591/79-
ROH BAU ABNAH MESCH EIN 4005 Meerbusch 3. Gonellastr. 32-34

___ 30.9.1980 _______
Bauherr

Gerhard Bachmann, Taubenacker 6, Meerbusch 3

Baugrundstück
Taubenacker 6

Gemarkung
Lani;

Flur
5

Flurstück
225

Bauvorhaben

Anbau mit Unterkellerung an das Wohnhaus

Die Rohbauabnahme der obigen durch Bauechein vom ....... 8.2.19&O und Nachtrag vom^
genehmigten baulichen Anlage hat am ...... ...............................9*7.19ßo ..................... ............................ ..... ..... stattgefunden.

Hierbei wurden ß keine □ folgende Mängel festgestellt.

Vorstehende Mängel sind bis zur Schlußabnahme zu beseitigen.

Mit den inneren und äußeren Putzarbeiten kann sogleich begonnen werden.

Zur Schlußabnahme, die rechtzeitig vor Abschluß der Arbeiten schriftlich unter Angabe des Zeitpunktes von dem an die bauliche Anlage 

abnahmebereit ist, beantragt werden muß, ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der 
Schornsteine einschließlich der Anschlusse beizubringen.

Die bauliche Anlage darf erst nach Aushändigung des Schlußabnahmescheines in Benutzung genommen werden.

Merrn/Fwf/^ct/f)cm«(thdeute 
Gerhard Bachmann 
Taubenacker 6

4oo5 Meerbusch 3

Im Auftrage:

(Röhrig) 
Stadtbauamtmann

40387



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde
Fernsprecher: (0 21 50) 2051-56
Sachbearbeiter:

Herr Rührig

Sprechzeiten : Dienstag von 14-16.30 Uhr

Freitag von 8-12 Uhr^

Aktenzeichen

------ 63/111-501/79-
Bauherr

SCH LU SS ABNAH MESCH EIN 4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34

Gerhard Bachmann, Taubenacker 6, Meerbusch 3

Baugrundstück
Taubenacker 6

Gemarkfi^

Bauvorhaben Anbau Unterkellerung an das Wohnhaus

Die Schlußabnahme der obigen durch Bauschein vom ° und Nachtrag
genehmigten baulichen Anlege hat am ....—.....

Die bauliche Anlage kann nunmehr in Benutzung genommen werden.

Flur 5 Flurstücken

stattgefunden.

Die Verpflichtung, nachträglich erkannte Mängel ebenfalls abzustellen, wird durch die Ausstellung dieses Scheins nicht berührt.

Herrn/Fmo/fri^ Firma/Eheieute

Gerhard Bachmann
Taubenacker 6 

4oo5 Meerbusch 3

Im Auftrage:

(Röhrigj
Stadt bauamtmann

55099
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Stadt Meerbusch 
Der Stadtdirektor 
- Bauamt - 
Aktenzeichen: 63/III 4005 Meerbusch 1. den * 

Mitteilung über neu erbaute oder veränderte Gebäude
1. Lage des Gebäudes:  -  Straße, Nr.: '' '

Grundbuchbezeichnung: Band Blatt Flur Parz. Nr. 1

2. Eigentümer - Bauherr des Gebäudes:

Wohnort: Haus-Nr.

Bevollmächtigter oder gesetzlicher Vertreter des Eigentümers:

3. Art des Gebäudes (z. B. Einfamilienhaus, Mietwohnhaus usw.):

4. Bei Neubauten:
a) Gesamtfläche des b) Größe der be- c) Frontlänge des Grund-

Grundstücks:  qm bauten Fläche:qm Stücks zur Straße:  Ifdm

d) Garagen: e) Wohnfläche: f) Gewerbl. gen. Fläche: 

5. Zahl der Stockwerke des Gebäudes: 
(Kellergeschoß und Dachgeschoß sind getrennt anzugeben)

6. Zahl der ausgebauten Wohnungen:

7. Bei baulichen Veränderungen:

a) Art der Veränderung: >nhw mit Unterkellerung an das Wahnkaus
(z. B Ausbau des Dachgeschosses als Wohnung, Anbau 1 Werkraum usw.)

b) Genaue Beschreibung der Veränderung:

8. Baukosten (evtl, schätzungsweise) . - DM

Bei Neubauten cbm (Umbau-Raum x DM cbm-Preis) = DM

9. Rohbauabnahme war am . * 3o Schluß-Gebrauchsabnahme war am • ■ • • 1

10. Wann ist der Neubau, Anbau, Umbau usw. bezugsfertig geworden?

11. Bauausführung durch Unternehmer:

12. Planung durch Architekt:

13. Statik durch:
~L A.

An Amt 60

14. Ein Antrag auf Grundsteuervergünstigung gemäß §10 WoBauG liegt - nicht - vor.

15. Es ist ein Unternehmer /Ablösungs-Vertrag abgeschlossen worden? ja — nein.

An Amt 66

16. Das Grundstück ist an den Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanal angeschlossen ja - nein

Wenn nein: Kann das Grundstück angeschlossen werden? ja - nein

Frontmeterlänge (zu der hin die Entwässerung erfolgt) Grundstückstiefe: m

17. Das Grundstück ist an die Wasserversorgung angeschlossen ja - nein

An Amt 20

18. Das Grundstück ist an den Kanal angeschlossen ja - nein.

An Amt 22

19. Das Grundstück ist an die Müllabfuhr und an die Straßenreinigung angeschlossen ja — nein.

Verteiler:

Finanzamt. Kämmerei. Steueramt, Wasserwerk. Amt 60. Amt 63, Amt 66
xixTxxxxin Amt Io Katasteramt

Im Auftrage:

Handzeichen/
Datum
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Dipl.-Ing. Friedrich Carl Augustin
PRÜFINGENIEUR FÜR BAUSTATIK

4005 Meerbusch 2 Osterath
Pullerweg 47 • Telefon (021 59) 3339

Prüfungsbericht .^..Ausfertigung
Prüf.-Nr. 460/79
Az.: 63/v—501 /79 —Be/On^es Bauaufsichtsamtes der Stadt Meerbusch

Bauvorhaben: Wohnhausanbau mit Unterkellerung, Taubenacker 6, 4005 Meerbusch 3

Bauherr: Gerhard Bachmann, Taubenacker 6, 4005 Meerbusch 3

Aufsteller der stat. Ber.: J. Berrisch, 4005 Meerbusch 3
Ing.grade Rüdiger Kassemeck,Mendelssohnstr. 27 »Düsseldorf

- „• R. Miekeley, Brockhauser Weg 49, 5880 Lüdenscheid

Prüfungsunterlagen: 6 Seiten statische Berechnung, Seiten bis 2 -fach
5 Seiten Nachtrag zur stat Berechnung, Seiten bis 2 -fach
4 Blatt Positionspläne 2 -fach
— Blatt Schalungs- und Bewehrungspläne -fach
— Seiten Nachweise für Schall- und Wärmeschutz -fach

2 Blatt Architektenpläne Gesehen -fach

Art des Bauvorhabens: Mauerwerksbau mit Stahlbetondeck^ff ÜWd Pfettendach^'
Stadt Meerbusch

Prüfbemerkungen:

Der Stadtdirektor 
Untere Bauaufsichtsbahörde 
— Prüfstelle für Statik —

1. Berechnungsgrundlagen: DIN 1045, 1052, 1053,

2. Materialgüten: Stahlbeton B 25
Unbewehrter Beton B 1 0
Betonstahl BSt III K, IV R 
Baustahl St —
Holz Güteklasse! %

Mauerwerk Hbl 4/l I , 1 2/l I
3. Dachkonstruktion:

Pfettendach mit Dachziegeleindeckung
4. Verkehrslastannahmen:

1054, 1055

Betongütenachweis nach DIN 104% § 7

Anlage zum Bauschein
*—( (U 4X35.__  

Stadt Meerbusch 
Der Stadtdirektor

Untere ßuuaufbichtsbehörde

5. Baugrund und Bodenpressung: 

nicht nachgewiesen
Bodengutachten liegt - nicht - vor

max. o 200 kN/m angenommen: nichtbindiger
Baugrund nach DIN 1054, Tab. 1

6. Besondere Bemerkungen:

1. Die Abtragung der Lasten der Pos. 2 im Bereich des Altbaues ist nach­
zuweisen und mit den Bewehrungsplänen zur Prüfung einzureichen.

2. Die Nachtragsstatik behandelt die Änderung der Unterkellerung.
3. Die Bewehrungspläne sind noch zur Prüfung vorzulegen.
4. Die Entwurfszeichnungen stimmen mit der statischen Berechnung überein.

Gegen die Ausführung ist unter Berücksichtigung der grünen Eintragungen 
in statischer Hinsicht nichts einzuwenden.

I

Meerbusch 2, den 31. 1. 1980 . f
Dipl.-lM- F. C Augustin
Prüfingenieur für-aas^**1*



STATISCHE BERECHNUNG 
= = = == = = = = = == = = = = = = = =

•Injang: Prüf. Nr. 4

1 2. DEZ. 379
Dipl.-Ing. F. C. Augustin

zum Wohnhausanbau mit Unterkellerung

in 4005 Meerbusch 3 Taubenacker 6 £
—

awyi979 --ZLAusfertiguna

Bauherr: Gerhard Bachmann
Taubenacker 6 
4005 Meerbusch 3

Architekt: R. Miekeley
Brockhauser Weg 49 
Lüdenscheid Anlage ; 

Nr. Akt-®

4

♦
tum Bauschein

________
Meerbusch

Aufsteller: Fa. J. Berrisch
Meerbusch 3

Z 2. Ea

Material: Stampfbeton B 10
Stahlbeton B 25
Baustahl 42/50 u.
Mauerwerk MZ 150/11
Holz der Güteklasse II

50/55

^autmana

Unterlagen: Bauzeichnung M 1:100 
gültige DIN-Bestimmungen

Baugrund:
2

Es wird Fein-Mittelsand mit 2,0 Kp/cm angenommen, 
Diese Annahme ist vom verantwortlichen Bauleiter 
vor Baubeginn zu überprüfen, und gegebenebfalls 
sind die Fundamente neu zu bemessen.



2

Pos. 1 Sparren

2
L = 2,60 m q = 200 Kp/m a = 0,60 m

A = B = 200 x 2,60 /

M = 200 x 2,60^ / 8

M' = 0,6 x 169

Gewählt Holz 6 / 19

2 = 260 Kp/m

= 169 Kpm/m

= 101 Kpm

cm mit Wx = 108 cm^

Pos» 2 Firstpfette

L = 5,00 m q = 2 x 260 * E.Go = 550 Kp/m

A = B = 550 x 5,00 / 2 = 1325 Kp

M = 550 x 5,00% / 8 = 1656 Kpm

Ix erf. = 3120 x 5,00 x 1,656 = 25835 ei/

Wx erf. = 165600 / 100 = 1656 cm5

Gewählt Holz 16 / 28 cm

Im Anschlussbereich zum Althaus sind die Sparren bzw.

die Mittelpfette ausreichend, den Regeln der Baukunst 

entsprechend, zimmermannsmässig zu verstärken.

Mc/ / /~oy o



^4#
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Pos. 5 Daehdecke 
=aa==3==========:

L = 3,10 m Lk = 1,70 m d = 14,0 cm

2
Belastung = E. Go = 0,350 Mp/m

P.uB. = 0,150 *
V K = 0,150 "

"-------------2
L — q = 0,650 Mp/m

h = 13,0 cm

A =» 0,65 x ( 9,61-2,89 ) - 0,26 x 1 ,70 = 0,564 Mp/m
6,20 3,10 ___ ___

B = 0,65 x ( 3,10+1,70)2 + 0,26 x ( 3,10+1,70) = 2,79 Mp/m

6,20 3,10

o 
MB = - 0,65 x 1,70 - 0,26 x 1,70 = 1,38 Mp^m

2 ____ ——

M P 5 M B

Kh = 13,0 / V 1,38 = 11,11 1,3/5,0

fe = 0,38 x 1,38 / 0,13 = 4,03 cm R 443

Pos. 4 Fenstersturz 

■--------
L = 2^50 m b / h = 30,0 / 24,0 cm

Belastung: E. G. = Q,30 x 0,24 x 2,5 3 0,18 Mp/m
Mauerwerk 0,30 x 2,0 x 1,8 = 1,08 ”
Pos. 2 = 1325 / 2,50 = 0754 "

q = 1,80 Mp/m



f f
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A = B 3 1,80 i 2^50 / 2 = £<25 Mp

2
M - 1,80 x 2^O / 8 = 1^40 Mpm

Kh = ^ / V 1 ,40/0,30 =

6 7

^3

Pos• 5 Kellerdecke

12,0 cm

L = 3,10 m d = 14,0 cm h = 13,0 cm

Belastung; E. G. = 0,350 Mp/m 
PuB = 0,150 ” 
VK . = 0,150 "

2 
q = 0,650 Mp/m

A = B = 0,65 x 3,10 / 2 = 1,00 Mp/m

M = 0,65 x 3,1O2 / 8 = 0,78 Mpm/m

Kh = 13,0 / V 0,78 / SjtSxx 14,77 

, 2
fe = 0,37 x 0,78 / 0,13 = 2,22 cm H 257



5

Belastung:

E.G. = 0,25 z 2,5
Plattenbelag = 0,08 z 2,3
Estrich = 0,05 % 2,3
Putz
VK

2
0,625 Mp/m^

= 0,184 "
= 0,115 "
= 0,050 "
= 0,500 "

K » 1,50 i 8,15 x 5,50 = 67,23

E = 5,50 / 8,15 = 0,67

Mir = 67,23 / 9,1 = 7,38 Mpm

Mx = 67,23 / 14,2 =4,73 Mpm

My = 67,23 / 29,9 = 2,24 Mpm

Khxr = 24 / V 7,38 = 14,14

2
q = 1,474 Mp/m

Mp

1,8/5,0

fe xr = 0,46 x 

/ 14 a = 10,0 

fe x = 0,46 x 

/ 14 a = 15,0 

fe y 3 0,46 x

, 2
7,38 / 0,24 = 14,14 cm"

, 2
4,73 / 0,24 = 9,06 cm"

/ 10 a = 17,0 cm

in den Ecken oben und unten Driilbewehtung

/ 12 kreuzweise L = 3,00 m a = 10,0 cm



6

Poa. 7 Fenstersturz

konst iv bewehrt

el / 6 a = 12,0 cm ausreichend

Fundamente

Abmessungen siehe Positionsplan

Die Bodenplatte d = 15,0 cm erhält oben und unten je eine

Lage BSTGW Q 131, und ist als Bewehrung in das aussermittige 

Fundament zu führen.

Die Unterfangungen sind handwerksgerecht in Abschnitten 

von max 1,00m Länge auszuführen.

aufgestellt Augurt 1979

PsOhummer V M ) des

oh Ibetonbou (Massivbau)

Din!.-Ing. Friedrich CcrI Augustin
Pullerweg 47 • Telefon (0 2 i 59» 3 3 39

4 0 u j M e e r b u w j .. 2
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Früf.-Nr. 4"
2 S. JAN. 1980

Dipl.-Ing, F. C. Augu$tln

—
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19. JJI 19*2 {6/. «f. S. 470) für dl« F.ch^fvn, 
**"*"-' Hton- «yJ Sfohlb«!mh< (MeMlvb««)

Dip!.-Ing. Friedrich Carl Augustin 
Pullerweg 47 . Telefon (021 5 9 ) 3339 

4005 Meerbusen 2
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Absender: DIPL.-ING. FRIEDRICH CARL AUGUSTIN
PRÜFINGENIEUR F f: R •/'■STATIK 

Beratender Ingenieur v 01
Pullerweg 47 Hut (0 2159) 33 39

4005 Meerbusch 2 - Osterath
Anlagen: geprüfter statischer Nachtrag

2. Prüfungsbericht, Zeichnung
Blatt 1

Stadt Meerbusch 
Bauordnungsamt

4005 Meerbusch 1

Bestell-Nr. 80141

„ Gerhard Bachmann, Meerbusch 3
Betr.: ____________________________ __________________________

Ihr Zeichen üü/U—501/79________ Ihre Nachricht vom _________________

Unser Zeichen _ 4 5 0/79____________ Tag 15. 4. 80

Anliegend erhalten 
Sie mit der Bitte um

Kenntnisnahme

Erledigung

Stellungnahme

Genehmigung

Weiterleitung 

Bestätigung 

Rücksprache 

Rückgabe

Bemerkungen:

Mit freundlichen Grüßen



Gesehen
Meerbusch, den? % AML.JIW —

Dipl.-Ing. Friedrich Carl Augustin 4005 Meerbusch 2-Osterath
PROFINGENIEUR F D R BAUSTATIK Der b adtdir ktor Pullerweg 47 . Telefon (021 59) 3339

Untere Bauaulsichtsbehörde
— Prüfstelle für Statik —

2. Prüfungsbericht ———AUSfertl3u‘ 'S
Prüf.-Nr. 460/79 'MX

Az : 63/V-501/79 -Be/On- des Bauaufsichtsamtes der stadt Meerbusch

Bauvorhaben:

Bauherr:

Wohnungsanbau mit Unterkellerung, Taubenacker 6, 
4005 Meerbusch 3
Gerhard Bachmann, Taubenacker 6, 4005 Meerbusch 3

Aufsteller der stat. Ber.: Ing. grad. Rüdiger Kassemeck, Mendelssohnstr. 27, Düsseldorf 
J.Berrisch, 4005 Meerbusch 3

Architekt: R. Miekeley, Brockhauser Weg 49, 5880 Lüdenscheid

Prufungsunterlagen: - Seiten statische Berechnung, Seiten bis -fach
9 Seiten Nachtrag zur stat Berechnung, Seiten bis 2 -fach
- Blatt Positionspläne -fach
1 Blatt Schalungs- und Bewehrungspläne 2 -fach
— Seiten Nachweise für Schall- und Wärmeschutz -fach
_ Blatt Architektenpläne -fach

Art des Bauvorhabens: Mauerwerksbau mit Stahlbetondecke und Pfettendach

Prüf Bemerkungen:

1. Berechnungsgrundlagen: DIN 1052, 1055

2. Materialgüten: Stahlbeton B -
Unbewehrter Beton B - 
Betonstahl BSt - 
Baustahl St 370.2 
Holz Güteklasse —II 
Mauerwerk _

3. Dachkonstruktion: 

Pfettendach mit Ziegeleindeckung

4. Verkehrslastannahmen:

Betongütenachweis nach DIN 1045 § 7

5. Baugrund und Bodenpressung: Bodengutachten liegt - nicht - vor 
max. o — kN/m*

nicht Gegenstand des 2. Nachtrages
6. Besondere Bemerkungen:

Der zweite Nachtrag behandelt die Firstpfette des Anbaues und ihre 
Abstützung.

Gegen die Ausführung bestehen in statischer Hinsicht keine Bedenken.

Meerbusch 2, den 15. 4. 1980 |

Dipl.-Ing. F. Cjbiftustin 
Prüfinjenbür fbr Baustatik
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